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Zusammenfassung 

Die Stadt Töging beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Baierl & 
Demmelhuber GmbH“. Das Plangebiet befindet sich nördlich der Autobahn A94 und 
beinhaltet den gesamten bestehenden und künftigen Standort der Fa. Baierl & Dem-
melhuber GmbH. Es liegt vollständig im rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 12 
„Weichselstraße“ (1. und 2. Bauabschnitt), der in diesem Bereich überplant werden 
soll. 

Westlich und nordwestlich des Plangebiets befinden sich überwiegend Wohngebiete 
(8. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12 „Weichselstraße“, Wohngebiete ohne Be-
bauungsplan) sowie die Gärtnerei Heidenberger. Nördlich der Traunsteiner Straße 
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie ein Wohnhaus im Außenbe-
reich. Im Osten schließt sich östlich der Pleiskirchner Straße im nördlichen Teil ein 
Waldgebiet an, im südlichen Teil ein Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 13 „Töging 
– Gewerbegebiet Unterhart“). Im Süden grenzt die Autobahn A94 an, südlich davon 
befinden sich weitere Gewerbeflächen (Bebauungsplan Nr. 12, 2. Bauabschnitt). 

Für einen Großteil der Fläche enthält der Bebauungsplan Nr. 12 (1. und 2. Bauab-
schnitt) bereits eine Schallemissionsbegrenzung in Form von Festsetzungen immis-
sionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel. 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 55 sollen die Flächen neu 
geordnet und an die bestehenden und geplanten Nutzungen der Baierl & Demmel-
huber GmbH angepasst werden. Die bestehende Gebietsausweisung als Gewerbe-
gebiet (GE) soll im Wesentlichen erhalten bleiben; lediglich im nordwestlichen Be-
reich sollen zwei Teilflächen als Mischgebiet (MI) ausgewiesen werden. 

In Zuge des Bebauungsplanverfahrens war eine schalltechnische Untersuchung er-
forderlich, in der die geänderten Teilflächen des Gewerbegebiets – aufbauend auf 
der bisherigen Kontingentierung – mit immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln belegt wurden. Hierbei sollte im Hinblick auf die aktuelle 
Rechtsprechung auch eine Fläche berücksichtigt werden, auf der die Kontingente die 
Ansiedlung weitestgehend aller nach BauNVO in Gewerbegebieten zulässigen Nut-
zungen zulassen. Im Rahmen der Kontingentierung sollte zum einen die derzeitige 
und beabsichtigte Nutzung des Plangebietes berücksichtigt und zum anderen der 
Schallschutz in der Nachbarschaft sichergestellt werden. 

Weiterhin waren im Hinblick auf Büroräume und mögliche Betriebsleiterwohnungen 
die Verkehrsgeräuschbelastung des Plangebietes durch die im Süden verlaufende 
Autobahn A94 zu ermitteln. 

Die schalltechnische Untersuchung kam zu folgenden Ergebnissen: 

• Die für das Bebauungsplanareal zulässigen immissionswirksamen flächenbezo-
genen Schallleistungspegel und richtungsabhängigen Zusatzkontingente enthält 
Kapitel 4.4. 

• Die in Kapitel 5.3.2 und 5.3.3 dargestellten Beurteilungspegel zeigen an allen 
maßgeblichen Immissionsorten sowohl für die bestehende als auch für die zu-
künftige Betriebssituation der Fa. Baierl & Demmelhuber eine Einhaltung der 
Immissionskontingente LIK, die den vorgeschlagenen immissionswirksamen flä-
chenbezogenen Schallleistungspegeln entsprechen. 
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• Lediglich am Immissionsort „IO B Grenze SW“ (südwestliche Ecke der Bau-
grenze Grundstück Holbeinstraße 16) treten im Tageszeitraum Überschreitun-
gen der Immissionskontingente um 2,9 dB (Bestand) bzw. 1,6 dB (Prognose). 
Diese Überschreitungen sind auf die offene Fassadenfläche des Außenlagers 
im nordöstlichen Eckbereich zurückzuführen. Am bestehenden Wohnhaus des 
IO B werden die Immissionskontingente eingehalten. Als Schallschutzmaß-
nahme ist der nordöstliche Eckbereich des Außenlagers zu schließen. 

• Es bestehen in verschiedenen Betriebsbereichen, vor allem Richtung Osten und 
Süden, noch Reserven für einen intensiveren Betrieb insbesondere im Tages-
zeitraum, jedoch ist hierfür eine erneute schalltechnische Begutachtung erfor-
derlich. 

• Das Maximalpegelkriterium der TA Lärm wird durch die Fa. Baierl & Demmel-
huber GmbH an allen Immissionsorten eingehalten (siehe Kapitel 5.4). 

• Es sind keine organisatorischen Maßnahmen zur Minderung der Geräusche des 
zuzurechnenden Verkehrs der Fa. Baierl & Demmelhuber GmbH erforderlich 
(siehe Kapitel 5.6). 

• Die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräuschimmissionen liegen auf den GE-
Flächen des Bebauungsplanareals tagsüber größtenteils zwischen 59 und 
65 dB(A) und in der Nachtzeit zwischen 54 und 60 dB(A). Im Nahbereich der 
Pleiskirchener Straße werden maximale Beurteilungspegel zwischen 67 und 
72 dB(A) tags / 61 und 65 dB(A) nachts erreicht. 
Auf den MI-Flächen des Bebauungsplanareals liegen die Beurteilungspegel bei 
tagsüber 61 bis 64 dB(A) / nachts 54 bis 57 dB(A). 

• Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV werden im Nahbereich der Pleiskirchener Straße 
überschritten. Geeignete Schallschutzmaßnahmen sind in Kapitel 6.4. darge-
stellt. 

• Kapitel 7 enthält einen Textvorschlag für Festsetzungen zum Schallschutz im 
Bebauungsplan. 

 

Den Berechnungen liegen die in Kapitel 5.1 und 5.2 dokumentierten Betriebsabläufe 
und sonstigen Ausgangsdaten zugrunde. Bei wesentlichen Änderungen der Aus-
gangsdaten ist die schalltechnische Untersuchung anzupassen. 
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Für den technischen Inhalt verantwortlich: 
 
 

 

Dipl.-Ing. (FH) Angelika Schmökel 
Telefon +49 (0)89 85602 – 3027 

Projektverantwortliche 

 

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-
tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 
der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 
auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Töging beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Baierl & 
Demmelhuber GmbH“. Das Plangebiet befindet sich nördlich der Autobahn A94 und 
beinhaltet den gesamten bestehenden und künftigen Standort der Fa. Baierl & Dem-
melhuber GmbH. Es liegt vollständig im rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 12 
„Weichselstraße“ (1. und 2. Bauabschnitt), der in diesem Bereich überplant werden 
soll. 

Westlich und nordwestlich des Plangebiets befinden sich überwiegend Wohngebiete 
(8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 „Weichselstraße“, Wohngebiete ohne Be-
bauungsplan) sowie die Gärtnerei Heidenberger. Nördlich der Traunsteiner Straße 
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie ein Wohnhaus im Außenbe-
reich. Im Osten schließt sich östlich der Pleiskirchner Straße im nördlichen Teil ein 
Waldgebiet an, im südlichen Teil ein Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 13 „Töging 
– Gewerbegebiet Unterhart“). Im Süden grenzt die Autobahn A94 an, südlich davon 
befinden sich weitere Gewerbeflächen (Bebauungsplan Nr. 12, 2. Bauabschnitt). 

Für einen Großteil der Fläche enthält der Bebauungsplan Nr. 12 (1. und 2. Bauab-
schnitt) bereits eine Schallemissionsbegrenzung in Form von Festsetzungen immis-
sionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel. 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 55 sollen die Flächen neu 
geordnet und an die bestehenden und geplanten Nutzungen der Baierl & Demmel-
huber GmbH angepasst werden. Die bestehende Gebietsausweisung als Gewerbe-
gebiet (GE) soll im Wesentlichen erhalten bleiben; lediglich im nordwestlichen Be-
reich sollen zwei Teilflächen als Mischgebiet (MI) ausgewiesen werden. 

In Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung erfor-
derlich, in der die geänderten Teilflächen des Gewerbegebiets – aufbauend auf der 
bisherigen Kontingentierung – mit immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegeln belegt werden. Hierbei soll im Hinblick auf die aktuelle Rechtspre-
chung auch eine Fläche berücksichtigt werden, auf der die Kontingente die Ansied-
lung weitestgehend aller nach BauNVO in Gewerbegebieten zulässigen Nutzungen 
zulassen. Im Rahmen der Kontingentierung soll zum einen die derzeitige und beab-
sichtigte Nutzung des Plangebietes berücksichtigt und zum anderen der Schallschutz 
in der Nachbarschaft sichergestellt werden. 

Weiterhin ist im Hinblick auf Büroräume und mögliche Betriebsleiterwohnungen die 
Verkehrsgeräuschbelastung des Plangebietes durch die im Süden verlaufende Auto-
bahn A94 zu ermitteln. 
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Die folgende Abbildung 1 zeigt den Bebauungsplanentwurf Nr. 55 „Baierl & Demmel-
huber GmbH“ [1]: 

 

Abbildung 1.  Entwurf Bebauungsplan Nr. 55 „Baierl & Demmelhuber GmbH“ [1].  
hellgrau: Bestandsgebäude; hellrot: mögliche zukünftig geplante Gebäude. 
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2 Schalltechnische Anforderungen 

2.1 Schallschutz in der Bauleitplanung (DIN 18005) 

Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau gibt die Norm 
DIN 18005 [6]. Sie enthält im Beiblatt 1 [7] schalltechnische Orientierungswerte „Au-
ßen“ für die städtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wün-
schenswert ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets verbundene Er-
wartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

Die hier herangezogene neuste Fassung der DIN 18005 und auch das Beiblatt 1 tra-
gen das Ausgabedatum 01.07.2023. Sie sind nach unserem Kenntnisstand noch in 
keinem Bundesland eingeführt. Die Orientierungswerte für die im vorliegenden Fall 
maßgebliche Gebietseinstufung der Nachbarschaft (Allgemeines Wohngebiet) blei-
ben im Vergleich zur vorherigen Fassung jedoch unverändert. In diesem Zusammen-
hang werden im vorliegenden Gutachten bereits die neusten Stände der Norm und 
des Beiblatts herangezogen. 

Tabelle 1.  Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) nach DIN 18005, Beiblatt 1. 

Gebietseinstufung Orientierungswerte in dB(A)  

Verkehrslärm Industrie-, Gewerbe- 

und Freizeitlärm 

sowie Geräusche von 

vergleichbaren 

Anlagen  

tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenend-
/Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD),  
Dörfliche Wohngebiete (MDW), 
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für 
den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig 
sind, je nach Nutzungsart (für Krankenhäuser, 
Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes 
Schutzniveau anzustreben 

45 - 65 35 - 65 45 - 65 35 - 65 

 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06:00 bis 22:00 Uhr und 
nachts von 22:00 bis 06:00 Uhr zugrunde zu legen. 
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Des Weiteren werden in [7] unter anderem folgende Hinweise gegeben: 

- Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erfor-
derlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 
anderen Belangen – z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener 
Stadtstrukturen – zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten Gebieten – zu einer 
entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

- Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils für sich allein mit den 
Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

- In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, beste-
henden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungs-
werte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begrün-
dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Be-
lange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maß-
nahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche 
Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und pla-
nungsrechtlich abgesichert werden. 

- Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum 
Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begründung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen gekennzeichnet werden. 

 

2.2 Beurteilung von Gewerbegeräuschen (TA Lärm) 

Zur Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG [6]) ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm 
[9]) heranzuziehen. Sie kann in der Bauleitplanung als mittelbare Konkretisierung der 
DIN 18005 [7] gelten. 

Die TA Lärm enthält folgende Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von der Ge-
bietseinstufung: 

Tabelle 2.  Immissionsrichtwerte in dB(A) nach TA Lärm in Abhängigkeit von der Gebietsein-
stufung. 

Gebietseinstufung 

Immissionsrichtwerte in dB(A) 

tags 

(06:00 bis 22:00 Uhr) 

nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten 

45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  
Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

55 40 

Misch-, Kern- und Dorfgebiete 
(MI/MD/MK) 

60 45 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 
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Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht 
mehr als 30 dB, nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten 
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB anzusetzen: 

 an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr 
  20:00 bis 22:00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr 
  13:00 bis 15:00 Uhr 
  20:00 bis 22:00 Uhr 

 

Für Immissionsorte in MI-/MD-/MK-Gebieten, MU-Gebieten sowie Gewerbe- und In-
dustriegebieten ist dieser Zuschlag nicht zu berücksichtigen. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort 
einwirkenden Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissio-
nen anderer Arten von Schallquellen (z. B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeit-
geräusche) sind getrennt zu beurteilen. 

Die TA Lärm enthält weiterhin u. a. folgende "besondere Regelungen" und Hinweise: 

• Seltene Ereignisse 

Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 
zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei auf-
einanderfolgenden Wochenenden) auch bei Einhaltung des Standes der Tech-
nik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, 
kann eine Überschreitung zugelassen werden. Die Höhe der zulässigen Über-
schreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende Immissions-
höchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden: 

tags 70 dB(A) 
nachts 55 dB(A) 

 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn-, Misch- und Urba-
nen Gebieten tags um nicht mehr als 20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB 
überschreiten. 
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• Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Aus-
fahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu 
beurteilenden Anlage zuzurechnen. Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf 
öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Be-
triebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn-, Misch- und Urbanen Gebieten durch 
Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, so-
weit  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Diese betragen in Wohngebieten tags 59 dB(A) 
  nachts 49 dB(A) 

 in Mischgebieten tags 64 dB(A) 
  nachts 54 dB(A) 

 

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen 
ist gemäß den aktuellen LAI-Hinweisen [2] nach den Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen – RLS-19 [1] zu berechnen.  

• Gemengelagen 

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen, kön-
nen die Immissionsrichtwerte für die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der 
für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht wer-
den. Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei 
nicht überschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmmin-
derungstechnik eingehalten wird.  

• Einwirkungsbereich einer Anlage 

Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage 
ausgehenden Geräusche 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem 
für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden 
Immissionsrichtwert erreichen. 

• Prüfung im Regelfall: Relevanz der Zusatzbelastung 

 Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 
des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzu-
sehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden An-
lage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen 
Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Eine Bestimmung der Vor-
belastung ist in diesem Fall nicht erforderlich. 
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3 Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzwürdigkeit 

Die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Bebauungsplans Nr. 55 wurden auf 
der Grundlage der Ortsbesichtigung [19], rechtsgültiger Bebauungspläne [2] und des 
Flächennutzungsplans [3] festgelegt (Lage und Bezeichnung siehe Abbildung 2 in 
diesem Kapitel): 

• im Bereich des Bebauungsplans Nr. 12, 2. BA, 8. Änderung [2] (IO 01 – IO 02); 
Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Wohnhaus der Gärtnerei Heidenberger (IO 03), Fläche für die Landwirtschaft 
nach Flächennutzungsplan [3]; Schutzwürdigkeit wie Mischgebiet (MI) 

• im Bereich nördlich und südlich der Holbeinstraße (IO 04 – IO 10): 
Kleinsiedlungsgebiet WS nach Flächennutzungsplan [3] 

• Traunsteiner Straße 20 (IO 11); Gewerbegebiet GE nach Flächennutzungsplan 
[3] 

• Traunsteiner Straße 51 (IO 12), Fläche für die Landwirtschaft nach Flächennut-
zungsplan [3]; Schutzwürdigkeit wie Mischgebiet (MI) 

• im Bereich des Bebauungsplans Nr. 13 [2], Franz-Marc-Straße 1, 2, 4 und 6 
(IO 13 – IO 15); Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) 

Im Bereich des IO 15 sind gemäß Bebauungsplan Nr. 13 „Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber nicht zulässig“, es 
wird daher von keinem erhöhten Schutzbedarf für die Nachtzeit ausgegangen. 

 

Die maßgeblichen Immissionsorte im Mischgebietsanteil des Bebauungsplans Nr. 55 
ergeben sich aus der Bestandsbebauung bzw. den Baugrenzen des Bebauungsplan-
entwurfs [1]: 

• Boardinghouse, südliche Baugrenze Mitte und Ost (IO A) 

• Holbeinstraße 16, Bestandsgebäude Südfassade und Ostfassade,  
südliche Baugrenze West und Ost (IO B) 

• Holbeinstraße 17, östliche Baugrenze (IO C – IO D) 

 

Die zulässige Gesamtimmission LGI entspricht den Immissionsrichtwerten der 
TA Lärm [9] bzw. den gleich hohen Orientierungswerten der DIN 18005, Beiblatt 1 
[7]. 
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Tabelle 3.  Immissionsorte und zugehörige zulässige Gesamtimmission LGI. 

Immissionsort Stockwerke Adresse Nutzung LGI  

in dB(A) 

 Straße Flur-Nr. Tag Nacht 

IO 01 II+D Weichselstraße P08 1962/4 WA 55 40 

IO 02 II+D Weichselstraße P19 1962 WA 55 40 

IO 03 I+D Cranachstraße 2 1956 MI 60 45 

IO 04 I+D Holbeinstraße 8a 1956/2 WS 55 40 

IO 05 I+D Dürerstraße 2 449/13 WS 55 40 

IO 06 I+D Holbeinstraße 9a 1954 WS 55 40 

IO 07 II+D Holbeinstraße 9e 1954/2 WS 55 40 

IO 08 I+D Holbeinstraße 11 1953/2 WS 55 40 

IO 09 I+D Holbeinstraße 13 1953/1 WS 55 40 

IO 10 I+D Holbeinstraße 15 1953/4 WS 55 40 

IO 11 I+D Traunsteiner Straße 20 1953/8 GE 65 50 

IO 12 I Traunsteiner Straße 51 89 MI 60 45 

IO 13 II Franz-Marc-Straße 1 1945/8 GE 65 50 

IO 14 II Franz-Marc-Straße 2 1945/23 GE 65 50 

IO 15 II Baugrenze F-M-Str. 2/4 1945/13 GE 65 65 

IO A III Holbeinstraße 12 1944/5 MI 60 45 

IO B II Holbeinstraße 16 1944/6 MI 60 45 

IO C II Holbeinstraße 17 1953 MI 60 45 

IO D II Holbeinstraße 17 1953 MI 60 45 

 

Die folgende Abbildung 2 zeigt die Lage der maßgeblichen Immissionsorte in der 
Nachbarschaft: 
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Abbildung 2.  Lageplan mit Kennzeichnung der berücksichtigten Immissionsorte. 

 

Die Höhen der Immissionsorte wurden für die bestehende Bebauung außerhalb des 
Bebauungsplans Nr. 55 (Immissionsorte IO 01 – IO 15) bei der Ortsbesichtigung ab-
geschätzt bzw. für die geplanten Gebäude (Immissionsorte IO A – IO D) aus den 
nach Bebauungsplan [1] zulässigen Stockwerkszahlen ermittelt. 
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4 Geräuschkontingentierung in Anlehnung an DIN 45691 

4.1 Vorbemerkung 

Als Emissionsbezugsflächen für die Kontingentierung wurden entsprechend dem Be-
bauungsplanentwurf [1] fünf Teilflächen berücksichtigt. Zwei davon sind als GE 1a 
gekennzeichnet, drei als GE 2. Die in [1] als GE 1b gekennzeichnete Teilfläche wird 
der Fläche des GE 2 zugeordnet. Vorhandene und neu zu planende Grünflächen und 
öffentliche Straßen wurden bei der Kontingentierung nicht berücksichtigt. Die Emis-
sionsbezugsflächen sind aus der folgenden Abbildung 3 ersichtlich: 

 

Abbildung 3.  Lageplan mit Kennzeichnung der Emissionsbezugsflächen. 
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Die Durchführung einer Geräuschkontingentierung wird methodisch in der DIN 45691 
„Geräuschkontingentierung“ [10] beschrieben. Im vorliegenden Fall wird die grund-
sätzliche Intention der Norm für die Entwicklung der Geräuschkontingente beibehal-
ten. 

Das Verfahren zur Schallausbreitungsberechnung wird jedoch analog zu den bisheri-
gen Festsetzungen im Ursprungsbebauungsplan Nr. 12 mit flächenbezogene Schall-
leistungspegel durchgeführt. 

Hierdurch ergibt sich eine bestmögliche Übereinstimmung bzw. Kontinuität mit den 
bisherigen Festsetzungen und den zu deren Einhaltung geführten Nachweisen der 
Fa. Demmelhuber1. 

Mit Hilfe einer Geräuschkontingentierung wird auf der Ebene der Bauleitplanung 
sichergestellt, dass an allen maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft der 
Planung unter Berücksichtigung der Summenwirkung bereits bestehender und künftig 
geplanter gewerblich/industriell bedingter Geräuschentwicklungen eine Einhaltung 
der jeweils geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 [7] bzw. der 
– gleich hohen – Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [9] gewährleistet ist. Die Ge-
räuschkontingentierung regelt außerdem die Verteilung zulässiger Geräuschemissio-
nen innerhalb eines Gebietes. 

Die Kontingentierung erfolgt in Bezug auf die bestehende Bebauung in der Nachbar-
schaft des Bebauungsplans und die Mischgebietsfläche innerhalb des Bebauungs-
plans (Immissionsorte s. Kapitel 3). 

Die Emissionskontingentierung sieht folgende Verfahrensschritte vor:  

- Auswahl geeigneter Immissionsorte 

- Festlegung der zulässigen Gesamt-Immissionswerte LGI 

- Festlegung der Planwerte LPl unter Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung 

- Festsetzung von Teilflächen zur schalltechnischen Gliederung des Gebietes 

- Festlegung der Emissionskontingente LEK 

 

4.2 Aktuelle Rechtsprechung 

In seinem Urteil vom 07.12.2017 [31] hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 
neue Randbedingungen für die Durchführung einer Geräuschkontingentierung in ei-
nem Bebauungsplanverfahren gesetzt. 

Entsprechend der Interpretation des Urteils durch anerkannte Fachanwälte [32] kann 
demnach eine Emissionskontingentierung nurmehr mit planinterner Gliederung nach 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO [16] oder planexterner Gliederung nach § 1 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO gebilligt werden. 

 

1 Die DIN 45691 schließt die Festsetzung von IFSP nicht aus. Des Weiteren ist das Verfahren 
der DIN 45691 baurechtlich nicht zwingend eingeführt. 
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In diesem Kontext ist es erforderlich, dass innerhalb der zu gliedernden Gewerbe-
flächen kein einheitliches Emissionskontingent festgesetzt wird und mindestens ein 
Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung existiert oder ein Teilgebiet, das mit relativ 
hohen Emissionskontingenten belegt ist, die praktisch jeden nach § 8 BauNVO zuläs-
sigen Betrieb ermöglichen. 

In Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Gemeinde Töging und dem Landratsamt 
Altötting wird die Teilfläche „GE 1a TF Süd“ (siehe Abbildung 3) mit einem hohen 
Emissionskontingent (tags 65 dB(A) / nachts 52 dB(A)) belegt, das eine hohe Flexi-
bilität bezüglich der Nutzungen nach § 8 BauNVO ermöglicht. 

 

4.3 Festlegung der Planwerte LPL unter Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die zulässigen Gesamtimmissionen LGI gelten für alle gewerblichen Anlagen zusam-
men. Für das Plangebiet „Baierl & Demmelhuber GmbH“ selbst ist unter Berücksichti-
gung der Geräuschvorbelastung LVor ein zulässiger Planwert LPl zu ermitteln, der 
nicht überschritten werden darf. Der Planwert ergibt sich als energetischer Differenz-
pegel aus der zulässigen Gesamtimmission LGI und der Geräuschvorbelastung LVor. 

In der Umgebung des Plangebietes bestehen gewerbliche Nutzungen, die als Ge-
räuschvorbelastung in der Untersuchung mit zu berücksichtigen sind. Dies sind im 
Einzelnen: 

• Bebauungsplan Nr. 12.2, „Gewerbegebiet Weichselstraße“, Teilflächen südlich 
der Autobahn 

• Bebauungsplan Nr. 13 „Gewerbegebiet Töging – Unterhart“ 

• Bebauungsplan Nr. 50 „Sondergebiet Anschlussstelle Töging a. Inn A 94 – 
West“ 

• Sägewerk Unterhart 

• Gärtnerei Heidenberger 

 

In den Bebauungsplänen 12.2, 13 und 50 sind flächenbezogene Schallleistungspegel 
bzw. Schallemissionskontingente festgesetzt, die zur Ermittlung der Geräuschvorbe-
lastung herangezogen werden. 

Die Geräuschvorbelastung wird im Detail wie folgt in Ansatz gebracht. 
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4.3.1 Vorbelastung Bebauungspläne Nr. 12.2, 13 und 50 

In den Bebauungsplänen 12.2, 13 und 50 sind Immissionswirksame flächenbezogene 
Schallleistungspegel IFSP bzw. Emissionskontingente nach DIN 45691 wie folgt fest-
gesetzt: 

Tabelle 4. Immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel IFSP bzw. Schall-
emissionskontingente LEK. 

Gewerbegebiet / Teilflächen 
IFSP in dB(A)/m² LEK in dB(A)/m² 

Tag Nacht Tag Nacht 

BPlan 12.2, GE 6 55 40   

BPlan 12.2, GE GE 7 55 40   

BPlan 12.2, GE GE 8 60 45   

BPlan 12.2, GE GE 9 60 45   

BPlan 12.2, GE GE 10 60 45   

BPlan 12.2, GE GE 11 65 50   

BPlan 12.2, 7. Änd., TF 1   50 35 

BPlan 12.2, 7. Änd., TF 2   59 44 

BPlan 12.2, 7. Änd., TF 3   55 40 

BPlan 13, GE 1+2   60 45 

BPlan 13, GE 3+4   60 45 

BPlan 13, GE 5   60 48 

BPlan 13, GE 6   60 48 

BPlan 50   62 47 

 

Die Lage der Flächen ist aus der Abbildung auf Seite 2 in Anhang A ersichtlich. 

 

4.3.2 Sägewerk Unterhart 

Das Sägewerk Unterhart nördlich der Traunsteiner Straße liegt gemäß Flächennut-
zungsplan in einem Gewerbegebiet. Für die Betriebsfläche wird ein immissionswirk-
samer flächenbezogener Schallleistungspegel in Höhe von 

tagsüber  67,5 dB(A)/m² und  
nachts  52,5 dB(A)/m²  

angesetzt. Diese Pegel wurden in ihrer Höhe so bemessen, dass an der nächstgele-
genen Wohnbebauung südlich der Traunsteiner Straße (Kleinsiedlungsgebiet WS) 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete (worst-case-Betrachtung im 
Falle einer angenommenen Gemengelage, bei der für die Wohnbebauung um 5 dB 
höhere Geräuschimmissionen zugelassen werden) ausgeschöpft werden. 
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4.3.3 Gärtnerei Heidenberger 

Die Schallemissionsansätze werden aus der schalltechnischen Untersuchung zur 
8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Weichselstraße" [18] un-
verändert übernommen. Grundlagen für diese Ansätze waren pro Tag bis zu 30 Pkw-
Kunden und bis zu 3 Anliefer-Lkw (< 7,5 t), händische Entladung der Lkw und eine 
Öffnungszeit der Gärtnerei von 08:00 bis 18:00 Uhr. Lüftungsanlagen sind nicht vor-
handen. Im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) herrscht Betriebsruhe. 

Es werden folgende lärmrelevante Vorgänge für den Tageszeitraum (07:00 bis 
20:00 Uhr) angesetzt: 

• Parkplätze: 

Mitarbeiter und Kunden parken im nordöstlichen Bereich vor dem Hauptge-
bäude der Gärtnerei. Es werden pro Tag 30 Kunden (60 Parkbewegungen) und 
10 Mitarbeiter-Parkbewegungen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr angesetzt. 

Die Ermittlung der Schallemission der Stellplätze erfolgt nach dem zusammen-
gefassten Verfahren der Parkplatzlärmstudie [22]. Die Zuschläge für die Park-
platzart KPA und die Impulshaltigkeit KI werden gemäß Tabelle 34 der Parkplatz-
lärmstudie für die Parkplatzart „Parkplätze an Einkaufszentren“ zu KPA = 3 dB(A) 
und KI = 4 dB(A) vergeben. 

 

• Anlieferungen: 

Die Zufahrt der Lkw erfolgt von der Cranachstraße aus (südliche der beiden Zu-
fahrten). Es wird pro Tag (zwischen 07:00 und 20:00 Uhr) von drei Anlieferun-
gen ausgegangen. Für die Fahrwege der Lkw wird nach [26] ein längenbezoge-
ner Schallleistungspegel für eine Bewegung je Stunde und 1 m Fahrweglänge in 
Höhe von LW‘AT,1h = 63 dB(A) zugrunde gelegt. 

Die Berechnung der bei den Anhalte- und Abfahrvorgängen abgestrahlten 
Schallleistungspegel erfolgt gemäß dem getrennten Verfahren der Parkplatz-
lärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt [22]. Die Zuschläge für 
die Parkplatzart KPA und für Impulshaltigkeit KI werden gemäß Tabelle 34 der 
Parkplatzlärmstudie für die Parkplatzart „Abstellplätzen bzw. Autohöfen für Last-
kraftwagen“ zu KPA = 14 dB(A) und KI = 3 dB(A) vergeben. 

 

4.3.4 Berechnete Gesamt-Geräuschvorbelastung und resultierende Planwerte LPl 

Die Berechnungen wurden für die Schallemissionskontingente in den Bebauungsplä-
nen Nr. 12.2 7. Änderung, Nr. 13 und Nr. 50 nach der DIN 45691 [10] und für alle üb-
rigen Quellen nach dem in Kapitel 4.5.1 beschriebenen Berechnungsverfahren durch-
geführt. Für den Immissionsort IO 03 wurden hierbei die Geräusche des eigenen Be-
triebs (Gärtnerei Heidenberger) nicht berücksichtigt. 

Einen Lageplan mit den für die Geräuschvorbelastung maßgeblichen Schallquellen 
und Immissionsorten zeigt Anhang A auf Seite 2. 

Für die Immissionsorte IO 13 bis IO 15 im Bebauungsplan Nr. 13 östlich der Pleiskir-
chener Straße werden an Stelle der Berücksichtigung der Vorbelastung als Planwerte 
LPl die pauschal um 6 dB reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm angesetzt 
(Irrelevanzkriterium), da diese in einem Gewerbegebiet liegen, das selbst eine Vorbe-
lastung darstellt. 
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Ausgehend von den in Kapitel 4.3.1 bis 4.3.3 dargestellten Emissionswerten ergeben 
sich die in Tabelle 5 zusammengefassten Werte für die Geräuschvorbelastung LVor 
und die daraus resultierenden Planwerte LPl an den maßgeblichen Immissionsorten. 

Tabelle 5.  Geräuschvorbelastung LVor und Planwerte LPl an den maßgeblichen Immissions-
orten. 

Immissionsort Nutzung LGI  

in dB(A) 

LVor  

in dB(A) 

LPl  

in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IO 01 WA 55 40 48,4 33,9 54,1 38,8 

IO 02 WA 55 40 48,4 33,8 54,1 38,8 

IO 03 MI 60 45 47,7 33,4 59,8 44,7 

IO 04 WS 55 40 48,5 33,4 54,0 38,9 

IO 05 WS 55 40 47,8 33,2 54,2 39,0 

IO 06 WS 55 40 47,8 33,5 54,2 38,9 

IO 07 WS 55 40 48,4 34,1 54,1 38,7 

IO 08 WS 55 40 48,6 34,3 54,1 38,6 

IO 09 WS 55 40 48,6 34,4 54,1 38,6 

IO 10 WS 55 40 47,7 33,5 54,3 38,9 

IO 11 GE 65 50 48,3 34,1 64,9 49,9 

IO 12 MI 60 45 48,5 34,4 59,7 44,6 

IO 13 GE 65 50   59,0 44,0 

IO 14 GE 65 50   59,0 44,0 

IO 15 GE 65 65   59,0 44,0 

IO A West MI 60 45 51,0 36,3 59,5 44,4 

IO A Ost MI 60 45 50,8 36,2 59,5 44,4 

IO B Best.S MI 60 45 49,1 35,3 59,6 44,5 

IO B Best.O MI 60 45 49,3 35,8 59,6 44,4 

IO B Gr. W MI 60 45 50,3 35,8 59,6 44,4 

IO B Gr. O MI 60 45 50,4 36 59,6 44,4 

IO C MI 60 45 51,1 36,7 59,5 44,3 

IO D MI 60 45 49,8 35,5 59,6 44,5 

 

Die Teilpegel sind aus Anhang B ersichtlich. 
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4.4 Festzusetzende immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel 

IFSP 

Die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel LW”A wurden für 
die in Abbildung 3 in Kapitel 4.1 beschriebenen Flächen in mehreren Rechenläufen 
so optimiert, dass die derzeitigen Betriebsabläufe der Fa. Baierl & Demmelhuber ab-
gedeckt sind und eine mögliche Entwicklung des Betriebes wie im Bebauungsplan-
entwurf bereits dargestellt möglichst wenig eingeschränkt wird. Die so ermittelten im-
missionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel betragen tagsüber 
(06:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 bis 06:00 Uhr): 

GE 1a tags LW”A = 61 dB(A) nachts LW”A = 45 dB(A) 

GE 1a TF Süd tags LW”A = 65 dB(A) nachts LW”A = 52 dB(A) 

GE 2 a tags LW”A = 62 dB(A) nachts LW”A = 47 dB(A) 

GE 2 b tags LW”A = 57 dB(A) nachts LW”A = 42 dB(A) 

GE 2 c tags LW”A = 62 dB(A) nachts LW”A = 47 dB(A) 

GE 2 TF West tags LW”A = 59 dB(A) nachts LW”A = 43 dB(A) 

GE 2 TF Nordost tags LW”A = 56 dB(A) nachts LW”A = 41 dB(A) 

 

Weiterhin werden richtungsabhängige Zusatzkontingente gemäß Anhang A.2 der 
DIN 45691 vergeben, da die Wohnbebauungen im Westen und Norden des Gebietes 
die IFSP in diesen Richtungen beschränken. Für Immissionsorte in den jeweiligen 
Richtungssektoren können die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel um diese Zusatzkontingente erhöht werden. 

Als Bezugspunkt für die Richtungssektoren gelten folgende Koordinaten: 

UTM 32: Rechtswert (x): 767644,2 m 

 Hochwert (y):  5352397,5 m 

 

Für die Richtungssektoren (B bis D) erhöhen sich die immissionswirksamen flächen-
bezogenen Schallleistungspegel aller Teilflächen um folgende Zusatzkontingente: 

Tabelle 6.  Zusatzkontingente LW”A ,zus in dB für die Richtungssektoren. 

 Zusatzkontingente LW”A ,zus in dB für die Richtungssektoren 

 A B C D 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Alle Teilflächen 0 0 4 8 2 2 5 5 

 

Die Lage der Richtungssektoren ist aus der folgenden Abbildung 4 ersichtlich: 



   

 M176720/01       Version 1        SMK/MARR  06. September 2024 Seite 22 
    

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
R

O
J\

1
7

6
\M

1
7
6
7

2
0
\M

1
7
6

7
2

0
_

0
1
_
B

E
R

_
1
D

.D
O

C
X

:0
6
. 
0

9
. 

2
0

2
4

 

 

Abbildung 4.  Richtungssektoren (rot) für richtungsabhängige Zusatzkontingente. 
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4.5 Aus den IFSP resultierende Immissionskontingente 

4.5.1 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung. 

Hierzu wird über das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem ge-
legt. Die Koordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensio-
nal in die EDV-Anlage eingegeben. Dies sind im vorliegenden Fall: 

- Flächenschallquellen mit einer relativen Höhe von 2 m über ebenem Gelände 

- Gebäude außerhalb des Plangebiets 

- Höhenlinien gemäß [5] 

- Immissionsorte gemäß Kapitel 3 

 

Die Berechnungen werden ohne Berücksichtigung von Schallhindernissen durchge-
führt. 

Flächen werden durch Polygonzüge nachgebildet. Das eingesetzt Programm 
Cadna/A (Version 2024 MR1) unterteilt die Schallquellen in Teilflächen, deren Aus-
dehnung klein gegenüber den Abständen von den Immissionsorten sind und die da-
her als Punktschallquellen behandelt werden können. 

Bei der Ausbreitungsberechnung wurden die Pegelminderungen durch 

- Abstandsvergrößerung und Luftabsorption und 

- Boden-/Meteorologiedämpfung  

erfasst. 

Die Ausbreitungsrechnung für Gewerbegeräusche erfolgte nach TA Lärm entspre-
chend den Vorschriften des Entwurfs der Norm DIN ISO 9613-2 [11] unter folgenden 
Randbedingungen: 

- Die Bodendämpfung wird nicht spektral, sondern nach dem Kapitel 7.3.2 der 
Norm DIN ISO 9613-2 ("alternatives Verfahren") ermittelt. 

- Der standortbezogene Korrekturfaktor wird mit C0 = 2 dB angesetzt. 

- Es wird eine Schwerpunktfrequenz von 500 Hz angesetzt. 

 

Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind im Anhang B tabellarisch zusam-
mengefasst und im Anhang A auf Seite 3 grafisch dargestellt. 

 

4.5.2 Berechnungsergebnisse 

Bei Ansatz der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel sowie 
der richtungsabhängigen Zusatzkontingente nach Kapitel 4.4 ergeben sich folgende 
Immissionskontingente LIK für die Tages- bzw. Nachtzeit, die von der Fa. Baierl & 
Demmelhuber einzuhalten sind.: 
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Tabelle 7.  Immissionskontingente LIK inkl. Zusatzkontingenten ausgehend vom Bebauungs-
plan „Baierl & Demmelhuber GmbH“ an den maßgeblichen Immissionsorten und zugehörige 
Planwerte LPl. 

Immissions

ort 

 Nutzung LIK + Zusatzkont. 

in dB(A) 

LPl  

in dB(A) 

 Tag Nacht Tag Nacht 

IO 01 Weichselstr. P08 WA 51,7 36,4 54,1 38,8 

IO 02 Weichselstr. P19 WA 53,6 38,2 54,1 38,8 

IO 03 Cranachstraße 2 MI 53,3 38,3 59,8 44,7 

IO 04 Holbeinstraße 8a WS 50,2 35,2 54,0 38,9 

IO 05 Dürerstraße 2 WS 50,3 35,3 54,2 39,0 

IO 06 Holbeinstraße 9a WS 49,6 34,6 54,2 38,9 

IO 07 Holbeinstraße 9e WS 52,2 37,2 54,1 38,7 

IO 08 Holbeinstraße 11 WS 51,9 36,9 54,1 38,6 

IO 09 Holbeinstraße 13 WS 48,9 34 54,1 38,6 

IO 10 Holbeinstraße 15 WS 47,4 32,5 54,3 38,9 

IO 11 Traunst. Str. 20 GE 50,8 35,8 64,9 49,9 

IO 12 Traunst. Str. 51 MI 48,1+5 33,1+5 59,7 44,6 

IO 13 Franz-Marc-Str. 1 GE 56,6+2 41,4+2 59,0 44,0 

IO 14 Franz-Marc-Str. 2 GE 54,1+2 39,4+2 59,0 44,0 

IO 15 Baugr. F-M-Str. 2/4 GE 54,9+4 40,6+8 59,0 44,0 

IO A West Holbeinstraße 12 MI 57,4 42,4 59,5 44,4 

IO A Ost Holbeinstraße 12 MI 57,9 42,9 59,5 44,4 

IO B Best.S Holbeinstraße 16 MI 56,7 41,8 59,6 44,5 

IO B Best.O Holbeinstraße 16 MI 58,2 43,2 59,6 44,4 

IO B Gr. W Holbeinstraße 16 MI 57,8 42,8 59,6 44,4 

IO B Gr. O Holbeinstraße 16 MI 59,2 44,2 59,6 44,4 

IO C Holbeinstraße 17 MI 58,8 43,8 59,5 44,3 

IO D Holbeinstraße 17 MI 57,1 42,1 59,6 44,5 

 

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang B dokumentiert. 

 

4.5.3 Beurteilung 

Wie aus der Tabelle 7 deutlich wird, werden mit der vorgeschlagenen Kontingentie-
rung die Planwerte an allen Immissionsorten sicher eingehalten. 

An den Immissionsorten, auf die auch relevante Geräuschimmissionen aus den ge-
werblichen Nutzungen im geplanten Mischgebiet des Bebauungsplans Nr. 55 „Baierl 
& Demmelhuber GmbH“ (IO 3 bis IO 11) einwirken können, ergibt sich tags eine Un-
terschreitung der Planwerte um mindestes 2 dB und nachts um mindestes 1,5 dB. 

Eine schalltechnische Verträglichkeit des Bebauungsplanes mit der Nachbarschaft 
bei Einhaltung der vorgeschlagenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel ist somit gewährleistet. 
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5 Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente durch die 

Fa. Baierl & Demmelhuber GmbH 

5.1 Schallemission: bestehende Betriebssituation 

5.1.1 Allgemeines und grundsätzliche Betriebsabläufe 

Das Bebauungsplanareal stellt den Hauptsitz der Fa. Baierl & Demmelhuber GmbH 
dar, die als mittelständisches Unternehmen im Bereich des Innenausbaus tätig ist. 
Der Betrieb umfasst Fertigungsstätten, Lagerflächen, Bürogebäude und Parkplätze. 

Ein Teil der Bestandsgebäude im Gewerbegebiet ist derzeit extern vermietet: 

• MjAMjAM Petfood GmbH: 
Lager und Vertrieb für Tierfutter (keine Produktion, kein Verkauf);  
Flur-Nr. 1953/5 und 1953/7 

• CE Vertriebs-GmbH: 
Vertrieb von Industriepumpen; Büroräume mit kleinem Lager, drei Mitarbeiter; 
Flur-Nr. 1944/9 (Teil des nordöstlichen Gebäudes, EG) 

• Eggersdorfer+Pojda GmbH: 
Beratendes Planungsbüro im Bereich haustechnischer Anlagen; Büroräume; 
zwei Mitarbeiter; Flur-Nr. 1944/9 (Teil des nordöstlichen Gebäudes, 1. OG) 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 55 soll Planungssicherheit für den der-
zeitigen Betrieb und geplante Erweiterungen geschaffen werden. 

Aus früheren Untersuchungen von Müller-BBM [17] liegen zu einem Teil des beste-
henden Betriebs umfassende Daten zu den Betriebsabläufen vor. Im Rahmen des 
Ortstermins [19] wurden diese Daten auf den aktuellen Stand gebracht, ergänzt und 
Angaben zu den voraussichtlichen künftigen Erweiterungen erfragt. Diese Daten lie-
gen den in den folgenden Kapiteln beschriebenen Emissionsansätzen zugrunde. 

Die Mitarbeiter arbeiten in aller Regel im Einschicht-Betrieb. Sonn- und feiertags fin-
det kein Betrieb statt. Die Betriebszeiten liegen im Wesentlichen zwischen 07:00 und 
18:00 Uhr. In wenigen Ausnahmefällen kann bei Auftragsspitzen in den Gebäuden 
WeFez I oder II auch im 2-Schicht-Betrieb von 06:00 bis 22:00 Uhr gearbeitet wer-
den. Innerhalb der Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) ist mit folgenden Betriebsvorgän-
gen zu rechnen: 

• gelegentliche Postzustellungen vor 06:00 Uhr 

• Anfahrt von Außendienstmitarbeitern, Servicetechnikern und Montagemitarbei-
tern vor 06:00 Uhr, die sich vor der Fahrt zum Kunden in der LogBox eine Brot-
zeit holen können oder vorbereitetes Kleinmaterial ins Fahrzeug laden 

• Betrieb der Hackschnitzelheizungen und der Klimaanlage WeFez I 

 

Die Erschließung des Betriebsgeländes erfolgt über die Zufahrt von der Pleiskirche-
ner Straße zwischen der Anschlussstelle Töging der A94 und der Einmündung der 
Franz-Marc-Straße; hier befindet sich eine Schranke, die von 19:00 bis 04:30 Uhr 
komplett geschlossen ist. Die weiteren historischen Betriebszufahrten von der Hol-
beinstraße aus sind mittels Schranken dauerhaft geschlossen und werden nur in 
Ausnahmefällen von Fahrzeugen benutzt. 
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Die folgende Abbildung 5 zeigt eine Übersicht über die Bestandsgebäude mit den zu-
gehörigen Bezeichnungen: 

 

Abbildung 5.  Derzeitige Betriebssituation der Fa. Baierl & Demmelhuber; Bezeichnungen der 
Gebäude. Plangrundlage: Luftbild Bayerische Vermessungsverwaltung [4]. 

 

Die wesentlichen EDV-Eingabedaten aller angesetzten Schallquellen können dem 
Anhang A (Abbildung Seite 4) und B (tabellarische Zusammenfassung) entnommen 
werden. 

  

C7 

C5 

WeFez I 

WeFez II 

H19 

Engineering / 
Lager 

ehemals 
Getränke 
Hubauer 

„Metal to go“ 

Außenlager 

Recycling 

LogBox 

„Weihnachts- 
werkstatt“ 
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5.1.2 Pkw-Stellplätze 

Es bestehen derzeit insgesamt ca. 360 Pkw-Stellplätze auf dem Betriebsgelände: 

PP 1: 180 Stellplätze im Südwesten (Flur-Nr. 1962/14) 

PP 2:   35 Stellplätze im Südwesten (Flur-Nr. 1944/9) 

PP 3:   64 Stellplätze im Süden (Flur-Nr. 1944) 

PP 4:   30  Stellplätze im Osten (Flur-Nr. 1944/9) 

PP 5:   25  Stellplätze südlich der Holbeinstraße (Flur-Nr. 1944/10) 

PP 6:   20  Stellplätze südlich der Holbeinstraße (Flur-Nrn. 1944/7 und /9) 

PP 7:   10  Stellplätze zur Fa. MjAMjAM (Flur-Nr. 1953/7) 

 

Für die schalltechnischen Berechnungen werden die Angaben der Bewegungshäufig-
keiten aus dem bestehenden Gutachten [17] übernommen (2 Parkbewegungen je 
Stellplatz und Tag). Nachts werden darüber hinaus einzelne Parkvorgänge auf allen 
Parkplätzen mit Ausnahme von PP 6 und PP 7 berücksichtigt (Annahme: auf 10 % 
der Stellplätze eine Bewegung in der lautesten Nachtstunde). 

Die Berechnung der Schallemission der Parkplätze erfolgt nach dem zusammenge-
fassten Verfahren der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [22]. Auf PP 1 wird zur 
Nachtzeit das getrennte Verfahren verwendet, da kein Parksuchverkehr stattfindet. 
Außerdem wird davon ausgegangen, dass auf PP 1 nachts nur in der östlichen Park-
platzhälfte geparkt wird (Nähe zu den Betriebsstätten). 

Die Zufahrtswege auf dem Betriebsgrundstück (Parkplätze PP 1-3) werden zusätzlich 
separat berücksichtigt. 

Tabelle 8.  Schallemissionen Parkplätze. 
Anzahl der Stellplätze B, Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde, gerundet), Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI in dB, Zuschlag für die Parkplatzart KPA 

in dB sowie Schallleistungspegel LWA je Stunde in dB(A). 

Bezeichnung 

(Parkplatzart) 

B N KI 

in dB 

KPA  

in dB 

LWA 

in dB(A) 

  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)   TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

PP 1 (P&R-Parkplatz) 180 0,125 0,125 0,1 4 0 86,1 86,1 79,6 

PP 2 (P&R-Parkplatz) 35 0,125 0,125 0,1 4 0 76,9 76,9 76,0 

PP 3 (P&R-Parkplatz) 64 0,125 0,125 0,1 4 0 80,4 80,4 79,4 

PP 4 (P&R-Parkplatz) 30 0,125 0,125 0,1 4 0 76,0 76,0 75,1 

PP 5 (P&R-Parkplatz) 25 0,125 0,125 0,1 4 0 75,0 75,0 74,0 

PP 6 (P&R-Parkplatz) 20 0,125 0,125 - 4 0 73,6 73,6 - 

PP 7 (P&R-Parkplatz) 10 0,25 0,25 - 4 0 71,0 71,0 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 
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Tabelle 9.  Schallemissionen Zufahrtswege zu Parkplätzen. 
Anzahl der Stellplätze B, Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stunde), 
Grundwert des längenbezogenen Schallleistungspegels LWA',1h in dB(A) für eine Vorbeifahrt 
pro Stunde sowie resultierender längenbezogener Schallleistungspegel LWA',1h in dB(A). 

Bezeichnung B N Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

Zufahrt PP 1 180 23 23 18 47,5 [22] 61,1 61,1 60,1 

Zufahrt PP 2 35 5 5 4 47,5 [22] 54,5 54,5 53,5 

Zufahrt PP 3 64 8 8 6 47,5 [22] 56,5 56,5 55,3 

Zufahrt PP 4 30 4 4 3 47,5 [22] 53,5 53,5 52,3 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

Die Berechnungen können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 

 

5.1.3 Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände 

Zusätzlich zu den Zufahrtswegen zu den Parkplätzen ist mit folgendem Fahrverkehr 
auf dem Betriebsgelände zu rechnen: 

 

Baierl & Demmelhuber GmbH (B&D): 

Lkw und Transporter zur An- und Auslieferung der Fa. Baierl & Demmelhuber fahren 
von der Zufahrt im Südosten des Betriebsgeländes in einem Rundkurs um den Ge-
bäudekomplex C5 – C7 – WeFez I – WeFez II herum und verlassen das Gelände 
wieder durch diese Zufahrt. Es ist mit ca. 8 Lkw und 7 Transportern pro Tag zu rech-
nen, die üblicherweise nach 07:00 Uhr kommen; eine Ankunft und Entladung eines 
Lkw vor 06:00 Uhr kann nur in seltenen Ausnahmefällen vorkommen und wird des-
halb nicht berücksichtigt. 

Zusätzlich liefert ein Lkw pro Tag Metall an (zwischen 07:00 und 20:00 Uhr), der über 
die Holbeinstraße zwischen den Gebäuden „Metal to go“ und Engineering/Lager ein-
fährt und östlich der Gebäude WeFez I und WeFez II über die Zufahrt im Südosten 
zur Pleiskirchener Straße ausfährt. 

Die Postannahme (Paketdienste etc.) befindet sich im südlichen Teil des Gebäudes 
LogBox. Lieferungen kommen ca. 5- bis 8-Mal täglich zwischen 04:30 und 17:30 Uhr. 
Die Zusteller benutzen tagsüber die gleiche Fahrstrecke wie die An- und Ausliefer-
fahrzeuge; bei gelegentlichen Lieferungen in den frühen Morgenstunden fahren sie 
jedoch über die Cranachstraße (öffentliche Straße) von Norden ein, wo sich im Log-
Box-Gebäude eine offene Tür zur Ablage der Sendungen außerhalb der Bürozeiten 
befindet. 

Täglich kommen weiterhin 1 bis 2 Lkw pro Tag zum Containertausch (zwischen 07:00 
und 20:00 Uhr). Containerstandorte, die mit Lkw getauscht werden, befinden sich in 
dem überdachten Recyclingbereich sowie östlich des Gebäudes WeFez I und nord-
östlich des Gebäudes „Metal to go“. 
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Ca. 1-Mal pro Monat kommt ein Tanklastzug zur Kraftstoffanlieferung der Betriebs-
tankstelle westlich des Außenlagers. 

Ein Teil der Entsorgung erfolgt mit Hilfe von 5 bis 10 Pkw-Anhängern, die ebenfalls 
im überdachten Recyclingbereich stehen und täglich zwischen 16:00 und 18:00 Uhr 
mit Pkw abgeholt und wieder zurückgebracht werden. 

Außendienstmitarbeiter, Servicetechniker und Montagearbeiter kommen mit Pkw / 
Caddies / VW-Bussen morgens ab 04:15 Uhr (insgesamt ca. 20 Fahrzeuge, davon 
ca. 10 in der lautesten Nachtstunde), fahren auf der gleichen Strecke wie die An- und 
Auslieferfahrzeuge zum Gebäude LogBox, um sich dort eine Brotzeit zu holen 
und/oder vorbereitetes Kleinmaterial einzuladen. 

Ein Radlader bringt 1-Mal pro Tag eine Ladung Hackschnitzel vom Lager im Ge-
bäude des ehemaligen Getränke Hubauer zum derzeitigen Standort der Heizung in 
der „Weihnachtswerkstatt“ (2 Fahrten: Hin- und Rückfahrt). 

Vom Außenlager fährt ein Elektro-Gabelstapler 3-Mal pro Tag zur Gipswerkstatt 
(6 Fahrten: Hin- und Rückfahrt) und 2-Mail pro Tag nach Osten zu einem Freilager-
bereich nördlich des Gebäudes „Metal to go“ (4 Fahrten: Hin- und Rückfahrt). 

 

MjAMjAM (Mj): 

Die An- und Auslieferung der Petfood GmbH erfolgt mit ca. 5 bis 8 Lkw pro Tag (zwi-
schen 06:00 und 20:00 Uhr). Die Einfahrt befindet sich im Süden an der Holbein-
straße; die Lkw umfahren den Gebäudekomplex und verlassen das Betriebsgelände 
über eine Ausfahrt ebenfalls zur Holbeinstraße. 

An der Ostseite der Halle befinden sich Reststoffcontainer, die mit Lkw (nicht mehr 
als 1-Mail pro Tag) getauscht werden. 

Die Ausgangsgrößen zur Berechnung der Schallemission und die resultierenden 
Schallleistungspegel enthält die folgende Tabelle 10: 

Tabelle 10.  Schallemissionen Fahrwege. 
Anzahl der Fahrten pro Tag NTag, Grundwert des längenbezogenen Schallleistungspegels 
LWA',1h in dB(A) für eine Vorbeifahrt pro Stunde sowie resultierender längenbezogener Schall-
leistungspegel LWA',1h in dB(A). 

Bezeichnung NTag Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) nach [25] TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D An-/Auslief. Lkw 7 1 - 63,0  60,3 58,2 - 

B&D An-/Auslief. Transp. 5 2 - 56,0  51,9 54,2 - 

B&D Lkw Metall 1 - - 63,0 51,9 - - 

B&D Post2 5 3 - 56,0 51,9 56,0 - 

B&D Containertausch 2 - - 63,0 54,9 - - 

B&D Containertausch 
Metal to go 

2*1 - - 63,0 54,9 - - 

B&D Kraftstoffanlieferung 1 - - 63 51,9 - - 

 
2 Der Fahrweg der möglichen nächtlichen Postzustellung auf der öffentlichen Verkehrsfläche 

(Cranachstraße) fällt nicht in den Geltungsbereich der TA Lärm. 
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Bezeichnung NTag Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) nach [25] TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D Entsorgung Pkw 10 - - 47,5 46,4 - - 

B&D Außendienstmitarb. - - 10 47,5 - - 57,5 

B&D Radlader 2 - - 70,0 [28] 61,9 - - 

B&D E-Stapler Gipsw. 6 - - 95* 52,0 - - 

B&D E-Stapler Lagerpl. O 4 - - 95* 49,8 - - 

Mj Lkw 6 2 - 63,0  59,6 61,2 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 

*: LWA; Schallleistungspegel siehe Kapitel 5.1.6; Modellierung als „bewegte  
Punktschallquelle“ 

 

Die Berechnungen können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 

 

5.1.4 Haltevorgänge von Lkw und Transportern 

Zusätzlich zu den in Kapitel 5.1.3 beschriebenen Fahrwegen sind die Haltevorgänge 
der Kfz separat zu berücksichtigen. Dies erfolgt nach dem getrennten Verfahren der 
Bayerischen Parkplatzlärmstudie [22]. Je Fahrzeug sind dabei 2 Haltevorgänge zu 
berücksichtigen (je ein Haltevorgang für Abstellen und Anfahren). 

Die Haltevorgänge beim Containertausch sind in Kapitel 5.1.7 berücksichtigt. 

Die Parkplatzarten werden wie folgt angesetzt: 

• Pkw:  P&R-Parkplatz 

• Caddies / VW-Busse etc. der Außendienstmitarbeiter, Pkw mit Anhänger (Ent-
sorgung): 

• Parkplatz an Einkaufszentrum (zur Berücksichtigung von Öffnen/Schließen der 
Heckklappe bzw. mehrerer Türen, Geräusche bei der händischen Entladung, 
Geräusche beim An-/Abhängen der Anhänger etc.) 

• Lkw:  Abstellplatz für Lkw 

 

Die Lkw und Transporter zur An- und Auslieferung der Fa. Baierl & Demmelhuber 
halten überwiegend an der zentralen Entladezone südlich des Außenlagers. Ein Teil 
(Annahme: 2 Lkw pro Tag) hält östlich der Gebäude WeFez I und WeFez II. 
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Tabelle 11.  Schallemissionen Haltevorgänge. 
Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stunde), Zuschlag für die Impulshaltig-
keit KI in dB, Zuschlag für die Parkplatzart KPA in dB sowie Schallleistungspegel LWA je Stunde 
in dB(A). 

Bezeichnung  N KI 

in dB 

KPA  

in dB 

LWA 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)   TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D An-/Auslief. Lkw 
Außenlager 

2*5/13 2*1/3 - 3 14 78,9 78,3 - 

B&D An-/Auslief. Lkw  
WeFez I/II 

2*2/13 - - 3 14 74,9 - - 

B&D An-/Auslief. Transp. 2*5/13 2*2/3 - 4 3 68,9 71,2 - 

B&D Lkw Metall 2*1/13 - - 3 14 71,8 - - 

B&D Post 2*5/13 2*3/3 2*1 4 3 68,9 73,0 73 

B&D Entsorgung Pkw 2*10/13 - - 4 3 71,9 - - 

B&D Außendienst Pkw - - 2*5 4 0 - - 77,0 

B&D Außendienst Transp. - - 2*5 4 3 - - 80,0 

Mj An-/Auslief. Lkw 2*6/13 2*2/3 - 3 14 79,6 81,2 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

 

5.1.5 Rangiergeräusche 

Durch die Durchfahrt der Lkw und Transporter auf dem Betriebsgelände ohne erfor-
derliches Wenden sind nur wenig Rangiervorgänge nötig: 

• Postanlieferung Cranachstraße  
(1 Transporter < 3,5 t in der ungünstigsten Nachtstunde) 

• Pkw beim Abholen / Bringen der Entsorgungs-Anhänger 

• Containertausch (siehe Kapitel 5.1.7) 

 

Für Rangiervorgänge ist nach [23] ein Schallleistungspegel von LWATeq = 99 dB(A) für 
die Dauer des Rangierens anzusetzen. Die Rangierdauer kann nach [23] für Lkw mit 
2 Minuten je Rangiervorgang angesetzt werden. Für die Pkw mit Anhänger wird eine 
Dauer von 1 Minute je Rangiervorgang angenommen, für das Wenden des Fahr-
zeugs der Postanlieferung 30 Sekunden. 
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5.1.6 Verladegeräusche 

Für die Verladung der Waren im Freien werden bei der Fa. Baierl & Demmelhuber 
etwa zu gleichen Teilen Diesel- und Elektrostapler eingesetzt. Die Entladezeiten lie-
gen im Durchschnitt bei ca. 30 Minuten je Lkw. 

Bei der Fa. MjAMjAM erfolgt die Verladung ebenfalls mit (dieselbetriebenen) Gabel-
staplern; es werden 30 Minuten Verladezeit je Lkw angesetzt. 

Für die Geräuschemission von Gabelstaplern liegen uns eigene Messergebnisse vor. 
Danach ist je nach Antriebsart mit folgenden Schallleistungspegeln zu rechnen: 

Elektrostapler LWATeq =   95 dB(A) 
Dieselstapler LWATeq = 105 dB(A) 

 

5.1.7 Containertausch 

Die Reststoffcontainer der Fa. Baierl & Demmelhuber befinden sich im überdachten 
Recyclingbereich (Abroll- und Absetzcontainer), nordöstlich des Gebäudes „Metal to 
go“ (Absetzcontainer) und östlich der Halle WeFez I (Abrollcontainer). Es werden ma-
ximal zwei Container an einem Tag getauscht; da im Umfeld der drei Containerstand-
orte jeweils unterschiedliche Immissionsorte in der Nachbarschaft betroffen sind, wird 
im Rechenmodell an jedem Standort ein Containertausch pro Tag angenommen. 

Die Absetzcontainer der Fa. MjAMjAM befinden sich an der Ostseite der Halle. Es 
kommt maximal 1 Lkw pro Tag zum Containertausch. 

Die beim Containertausch entstehenden Geräuschemissionen werden der Studie des 
LfU Bayern zu Wertstoffcontainern [30] entnommen: 

Containertausch Absetzcontainer LWATeq = 106 dB(A), 
(Gesamtvorgang inkl. Rangieren) Einwirkzeit tE = 4 Minuten 

Containertausch Abrollcontainer LWATeq = 114 dB(A), 
(Gesamtvorgang inkl. Rangieren) Einwirkzeit tE = 3 Minuten 

 

5.1.8 Tankstelle 

Die SB-Tankstelle für Diesel-Kraftstoff steht ausschließlich für betriebseigene Fahr-
zeuge zur Verfügung. Es ist täglich mit ca. 20 Tankvorgängen zu rechnen, die wie 
folgt angenommen werden. Die Fahrzeuggruppe Lkw umfasst dabei Lkw, Radlader 
und Dieselstapler, die Fahrzeuggruppe Pkw umfasst Pkw und Transporter. 

06:00 bis 20:00 Uhr: 5 Lkw, 12 Pkw 

lauteste Nachtstunde (22:00 bis 06:00 Uhr):  3 Pkw 

 

In der Regel fallen durch die Tankstelle keine über die in Kapitel 5.1.3 hinausgehen-
den Fahrwege der betrieblichen Fahrzeuge an. Der Fahrweg des Lkw zur Kraftstoff-
anlieferung ist in Kapitel 5.1.3 separat berücksichtigt. 

Als wesentliche Geräuschquellen der Tankstelle sind die Tankvorgänge und die 
Kraftstoffanlieferung zu nennen. 
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Die zugrunde zu legenden Schallleistungspegel für die Tankvorgänge resultieren aus 
den Grundwerten, die im Technischen Bericht Nr. L 4054 [26] in den Anlagen 13 und 
15 angegeben sind. 

Dabei ist zu beachten, dass sich die dort angegebenen Teilpegel der Einzelquellen 
LWAr,1h auf die Pkw-Gesamtzahl (N) aller Kunden (Tanken, Shop, Waschen etc. bei 
einer durchschnittlichen Verteilung der Kunden auf diese Bereiche) beziehen. Da die 
betriebliche SB-Tankstelle eine reine Tankstelle ohne Shop, Waschanlage etc. dar-
stellt, müssen diese Grundwerte umgerechnet werden von einem Bezug auf einen 
„Gesamtkunden“ auf einen „Tankkunden“. Weiterhin entfallen die in [26] genannten 
Geräuschanteile für Kommunikation und auffälliges Radio. 

Diese Umrechnung ist in der folgenden Tabelle 12 zusammengefasst: 

Tabelle 12.  Umrechnung der Grundwerte aus [26] auf einen Tankkunden innerhalb einer 
Stunde. 

Schallquelle LWA in 

dB(A) 

Zuschlag 

in dB 

Dauer 

in sec 

rel. Häufigkeit 

bezogen auf N 

(Gesamt-Pkw) 

Faktor rel. Häufigkeit 

bez. auf einen 

Tankkunden 

LWAr,1h 

in 

dB(A) 

Türenschlagen 98,1 
 

5 1,2930 1,825 2,360 73,3 

Pumpengeräusch 84,4 
 

72 0,5480 1,825 1,000 67,4 

Stoppautomatik 
Zapfpistole 

89,6 
 

5 0,5480 1,825 1,000 61,0 

Zapfpistole ein-
hängen 

95,2 
 

5 0,5480 1,825 1,000 66,6 

Tankdeckel 
schließen 

94,4 
 

5 0,5480 1,825 1,000 65,8 

Motorhaube 103,7 
 

5 0,0700 1,825 0,128 66,2 

Motorstart 98,4 
 

5 0,5850 1,825 1,068 70,1 

Anfahren 94,7 
 

3 0,5850 1,825 1,068 64,2 

Schallleistungspegel für 1 Vorgang/h 

    

77,3 

 

Für Lkw ist nach unseren Erfahrungen ein um 7 dB höherer Schallleistungspegel an-
zusetzen (LWAr,1h = 84,3 dB(A)). 

Auf der Grundlage dieser Werte und der o. g. genannten Frequentierung ergeben 
sich folgende Schallleistungspegel für die Zapfsäule: 

Tag 06:00 bis 20:00 Uhr Lkw LWA = 84,3 + 10 log (5/14) = 79,8 dB(A) 
Pkw LWA = 77,3 + 10 log (12/14) = 76,6 dB(A) 
gesamt (energetische Summation) 81,5 dB(A) 

lauteste Nachtstunde Pkw LWA = 77,3 + 10 log (3/1) = 82,1 dB(A) 

 

Die Studie [26] gibt für die Kraftstoffanlieferung einen Schallleistungspegel in Höhe 
von 

LWAr,1h = 94,6 dB(A) 

für eine Anlieferung pro Stunde an. 
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Für eine Anlieferung pro Tag ergibt sich daraus ein Schallleistungspegel von 

LWA = 94,6 + 10 log(1/14) = 83,1 dB(A). 

 

Durch energetische Summation der Einzelpegel ergeben sich gesamtbeschreibende 
Schallleistungspegel für die gesamte Tankstelle in Höhe von 

LWA,tags = 85,4 dB(A) und LWA,nachts = 82,1 dB(A) 

 

5.1.9 Schallabstrahlung über die Außenbauteile 

Die Ermittlung der über die Außenbauteile lärmrelevanter Hallen etc. abgestrahlten 
Geräuschemissionen erfolgt unter Anwendung des Berechnungsverfahrens der VDI-
Richtlinie 2571 [13]. Die lärmrelevanten Bereiche des Bestandsbetriebs sind (vgl. 
Abbildung 5 in Kapitel 5.1.1): 

• „Metal to go“ 

• WeFez I 

• WeFez II 

• Gipswerkstatt (UG „Weihnachtswerkstatt“) 

• Außenlager 

 

5.1.9.1 Innenpegel 

Für die Berechnung der von einem Raum nach außen ins Freie abgestrahlten Ge-
räuschemission ist u. a. der mittlere Schalldruckpegel im Rauminneren Li (Raum-
innenpegel) maßgeblich. 

Für die Arbeitsbereiche mit Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen wird gemäß der 
Studie „Handwerk und Wohnen“ [29] (Innenpegel in „Tischlereien“ und „Metallbauer“) 
ein Rauminnenpegel in Höhe von Li = 83 dB(A) als Berechnungsgrundlage herange-
zogen. Die tägliche Arbeitszeit bzw. Einsatzdauer der Maschinen wird mit 9,5 Stun-
den angesetzt [17]. 

Im Außenlager befindet sich zum einen im nordwestlichen Eckbereich ein Hacker, 
der die Holzabfälle des Betriebs in Hackschnitzel zerkleinert, die dann betriebsintern 
zum Betrieb der Heizung verwendet werden. Die Anlage läuft maximal 4 Stunden pro 
Tag. Uns liegt ein Datenblatt zum eingesetzten Gerät (Fa. Norken GmbH, Modell 
ZTLL 1400 x 1600) vor, das einen Schallleistungspegel von LWA = 103 dB(A) bei ei-
ner Messunsicherheitskonstante von 4 dB ausweist. Sicherheitshalber wird ein 
Schallleistungspegel von LWA = 107 dB(A) angesetzt. 

Zum anderen fahren gemäß [20] bis zu jeweils 4 Stunden pro Tag ein Diesel- und ein 
Elektrostapler im Außenlager hin und her mit einem Gesamt-Schallleistungspegel 
von LWA = 105,8 dB(A) (vgl. Kapitel 5.1.6). 

Für die Schallabstrahlung des Außenlagers wird aus o. g. Schallleistungspegeln der 
vor den schallabstrahlenden (offenen) Fassadenabschnitten zu erwartende Innenpe-
gel ermittelt. Dies erfolgt mittels des Programms Cadna/R (Version 2024 MR1), das 
nach dem Teilchenmodell arbeitet. Die so ermittelten Innenpegel können der Tabelle 
13 in Kapitel 5.1.9.3 entnommen werden. 
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5.1.9.2 Schalldämm-Maße 

Folgende Aufbauten der Außenbauteile sind aus [17] und [20] bekannt: 

• Außenwände WeFez I und II: 
Holzfassade, Holzlattung (hinterlüftet), diffusionsoffene Folie, Mineralwolle, 
CLT 100 C3s 

• Dach WeFez I und II:  
Sanafil, Steinwolle DP10 Dachdämmplatte, Bitumenbahn EKV 4, KSE 228 

• Dach „Metal to go“:  
Trapezblechdach, darunter abgehängte MF-Decke G+H Isover IDPV-80 mm 
und darüber 100 mm Mineralwolledämmung. Die Abstrahlung über die Außen-
wand ist aufgrund der geringen Fläche und des zu erwartenden relativ hohen 
Schalldämm-Maßes der massiven Außenwand vernachlässigbar 

• Fenster Außenwand WeFez I und II: 
Profilit-Fenster (K25 doppelschalig mit Polsterprofilen) bzw. in Teilbereichen 
Wärmedämmglas (12 mm ESG-14 Luft-12 mm VSG); bleiben wegen Klimatisie-
rung der Halle geschlossen 

• Fenster Dach WeFez I und II: 
Rauch- und Wärmeabzugsfenster sowie Lichtband; bleiben wegen Klimatisie-
rung der Halle geschlossen 

• Fenster „Metal to go“: 
Einfachverglasung 

• Rolltore WeFez I und II, „Metal to go“, Gipswerkstatt: 
Nur bei Ein- und Ausfahrten geöffnet 

 

Alle nicht aufgeführten Außenbauteile (z. B. Außenwände, Glasbausteine) spielen 
bzgl. der Schallabstrahlung eine untergeordnete Rolle und werden nicht separat be-
rücksichtigt. 

Die Schalldämm-Maße R'w der Außenbauteile werden unter Berücksichtigung der 
o. g. Aufbauten nach uns bekannten Literaturquellen und Erfahrungswerten wie folgt 
angesetzt: 

• Außenwand WeFez I und II: R'w = 44 dB 

• Dach WeFez I und II: R'w = 47 dB 

• Dach „Metal to go“: R'w = 35 dB 

• Profilit-Fenster geschlossen WeFez I und II: R'w = 39 dB 

• Wärmedämmfenster geschl. WeFez I und II: R'w = 37 dB 

• RWA-Fenster, Lichtband (geschlossen): R'w = 20 dB 

• Fenster „Metal to go“ (geschlossen): R'w = 25 dB 

• Rolltor (geschlossen): R'w = 16 dB 

• Fenster, Rolltore (geöffnet): R'w =   0 dB 
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5.1.9.3 Abgestrahlte Schallleistungspegel 

Mit den in den Kapiteln 5.1.9.1 und 5.1.9.2 dargestellten Ausgangsdaten ergeben 
sich die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Schallleistungspegel. Die zu-
gehörigen Flächengrößen können dem Anhang B entnommen werden. 

Tabelle 13.  Schallemissionen abstrahlender Außenbauteilflächen.  
Rauminnenpegel Li, Schalldämm-Maß R’w in dB, abgestrahlter Schallleistungspegel des 
Außenbauteils je m² LW“A in dB(A) und Einwirkzeit TE in Minuten. 

Außenbauteil Li 

in dB(A) 
R'w / Rw 

in dB 

LW“A 

in dB(A) 
TE 

in min 

    TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

WeFez I       

Fassaden Wand 83  44 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

(Wärmedämm-)Fenster 83 37 42 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

WeFez II       

Fassaden Wand 83  44 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

Fenster Profilit 83 39 40 570 - - 

Wärmedämmfenster 83 37 42 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

“Metal to go”       

Dach 83  35 44 570 - - 

Fenster Nord 83  25 54 570 - - 

Tore (auf) 83  0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

Gipswerkstatt       

Tor (auf) 83  0 79 15 - - 

Tor (zu) 83  16 63 345 - - 

Außenlager       

Westfassade Nord 86,6  0 82,6 210 30 - 

Westfassade Süd 80,3  0 76,3 210 30 - 

Südfassade 79,2  0 75,2 210 30 - 

Nordfassade 77,1 0 73,1 210 30 - 

Ostfassade 79,1  0 75,1 210 30 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 
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5.1.10 Stationäre Geräuschquellen 

Folgende stationäre Anlagen sind für die Geräuschimmission in der Nachbarschaft 
relevant: 

• Spanabsauganlage im Bereich der überdachten Verladezone zwischen WeFez I 
und II 

• Zu- und Abluft der Lackierereien auf dem Dach WeFez I und II 

• Abluft der Klimaanlage WeFez I 

• Abluftkamine der Hackschnitzelheizungen (am Hackschnitzelsilo westlich des 
Außenlagers sowie im südwestlichen Eckbereich der ehemaligen Weihnachts-
werkstatt) 

 

Der Kamin an der Nordfassade der ehemaligen Weihnachtswerkstatt ist stillgelegt. 
Die Zu- und Abluftkamine des Bürogebäudes C7 befinden sich südlich der internen 
Erschließungsstraße und sind aufgrund geringer Schallleistungspegel [17] vernach-
lässigbar. 

Für die Spanabsauganlage im Bereich der überdachten Verladezone und die Zu-/Ab-
luft Lackiererei WeFez II werden entsprechend [17] folgende Schallleistungspegel 
LWA und Einsatzzeiten tE angesetzt: 

Spanabsauganlage LWA = 97,2 dB(A), tE = 9,5 Stunden 

Zu-/Abluft Lackierereien LWA = 81 dB(A), tE = 9,5 Stunden 

 

Die Schallemission der Zu-/Abluft der Lackiererei WeFez I wird in gleicher Höhe an-
gesetzt wie für WeFez II. Für den an der Ostseite des WeFez I befindlichen Teil der 
Spanabsaugung wird sicherheitshalber eine zusätzliche Punktschallquelle mit einem 
Schallleistungspegel von LWA = 85 dB(A) angenommen, da aus den in [17] zugrunde-
gelegten Datenblättern nicht hervorgeht, ob der Transport bis zum Spänecontainer in 
den Pegelwerten enthalten ist. Nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) sind diese Anlagen nicht 
in Betrieb. 

Für die weiteren stationären Anlagen liegen keine Angaben zur Schallemission vor. 
Aufgrund von Erfahrungswerten werden folgende Schallleistungspegel LWATm und 
Einsatzzeiten tE angesetzt: 

Abluft Klimaanlage WeFez I LWA,tags = 80 dB(A), Dauerbetrieb 
 LWA,nachts = 70 dB(A), Dauerbetrieb 

Abluft Hackschnitzelheiz. LWA,tags = 70 dB(A), Dauerbetrieb 
 LWA,nachts = 60 dB(A), Dauerbetrieb 
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5.1.11 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Für die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen wird eine eigenständige Im-
missionsberechnung durchgeführt, bei der folgende Schallquellen mit entsprechen-
den maximalen Schallleistungspegeln berücksichtigt werden: 

Tabelle 14.  Kurzzeitige Geräuschspitzen. Maximale Schallleistungspegel LWA,max in dB(A). 

Geräuschquelle LWA,max 

in dB(A) 

Schallquelle aktiv 

  Tag Nacht 

Pkw „Schließen Kofferraum“ 95,5 [23] x x3 

Lkw „beschleunigte Vorbeifahrt“ 104,5 [22] x 
 

Verladung, Klappern der Gabeln 110,0 [24] x  

Tausch Absetzcontainer 111,0 dB(A) [30] x  

Tausch Abrollcontainer 126,0 dB(A) [30] x 
 

 

 

5.2 Schallemission: künftige Betriebssituation 

5.2.1 Planungen 

Gemäß dem Bebauungsplanentwurf [1] und den Planungen der Fa. Baierl & Dem-
melhuber [19], [20] sind im Wesentlichen folgende Veränderungen vorgesehen (Be-
zeichnung der Bestandsgebäude siehe Abbildung 5 in Kapitel 5.1.1): 

• Abriss der Bestandsgebäude Recycling und „Weihnachtswerkstatt“ im nord-
westlichen Bereich und Errichtung eines Boardinghouse mit 22 Zimmern und 
8 Appartements 

Dieses soll vorwiegend von Betriebsmitarbeitern (überwiegend aus weiteren Be-
triebsstätten der Fa. Baierl & Demmelhuber, die sich vorübergehend in Töging 
aufhalten) genutzt werden. Im Erdgeschoss sollen außerdem Lehrlingsübungs-
räume untergebracht werden (Computerarbeitsplätze etc., kein Maschinenein-
satz). Das Außenlager wird nach Norden hin geschlossen, wenn die Bestands-
gebäude abgebrochen werden. 

• Erweiterung des Betriebs (Lager/Büro/Fertigung) auf der Fläche der derzeitigen 
Gebäude „Metal to go“ und Entsorgung/Lager 

Konkrete Planungen liegen noch nicht vor. 

• Errichtung zweier Hallen WeFez III und IV auf dem Areal östlich der Hallen 
WeFez I und II (ehemals Getränke Huber) 

Konkrete Planungen liegen noch nicht vor. 

• Errichtung eines Gebäudes für Entsorgung/Heizzentrale/Lager sowie einer SB-
Tankstelle mit 2 SB-Waschboxen im nordöstlichen Bereich südlich der Holbein-
straße 

Die Tankstelle soll nach [20] nur für Firmenfahrzeuge zur Verfügung stehen. 

 
3 außer PP 6 und PP 7 
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• Errichtung eines Einzelhandels (Bäcker / Café mit Hofladen) im südöstlichen 
Eckbereich des derzeit an die Fa. MjAMjAM Petfood GmbH vermieteten Gebäu-
des 

Hier sollen eventuell neben Backwaren (mit typischem Café-Betrieb) Mittags-
snacks und in kleinem Umfang Tiefkühlprodukte, Getränke und regionale Le-
bensmittel angeboten werden. 

• Erweiterung des Parkplatzes im Süden (Flur-Nr. 1944) auf bis zu ca. 125 Stell-
plätze 

• Weitere mögliche betriebliche Erweiterungsflächen ohne derzeitiges Konzept 
bestehen im Westen und Süden auf den Parkplätzen P 1 und P 3 (siehe Kapi-
tel 5.1.2) 

Bei Errichtung von Gebäuden auf diesen Flächen kann der Parkplatzbedarf 
durch Errichtung von Tiefgaragen / eines Parkhauses gedeckt werden. 

 

Zur Abschätzung der Umsetzbarkeit der dargestellten künftigen Betriebssituation (mit 
Ausnahme der im letzten Punkt dargestellten Erweiterungsflächen im Westen und 
Süden) werden die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Schallemissionen zu-
grunde gelegt. 

Die folgende Abbildung 6 zeigt die Standortplanung [4]: 
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Abbildung 6.  Standortplanung der Fa. Baierl & Demmelhuber [4]; Bezeichnungen der Ge-
bäude. 

 

5.2.2 Entfallende Schallquellen der bestehenden Betriebssituation 

Folgende, in Kapitel 5.1 dargestellten Schallquellen entfallen bei Umsetzung der in 
Kapitel 5.2.1 beschriebenen geplanten Veränderungen: 

• Parkplätze PP 4 und PP 5 

• Gipswerkstatt (Tor und Staplerfahrten) 

• Entsorgung im Bereich des derzeitigen Recycling-Gebäudes  
(Fahrwege, Haltevorgänge, Rangieren, Containertausch) 

• Abluftkamin der Hackschnitzelheizung (im südwestlichen Eckbereich der ehe-
maligen Weihnachtswerkstatt) 

• Fahrt des Radladers zum Transport der Hackschnitzel 

• Tankstelle westlich des Außenlagers 

C7 

C5 WeFez I 

WeFez II 

H19 

Außenlager 
LogBox 

WeFez III 

WeFez IV 

Boardinghouse 

Tankstelle 
Erweiterung 

(Lager/Büro/Fertigung) 

Erweiterung PP 

Entsorgung / 
Heizzentrale / Lager 
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5.2.3 Pkw- und Lkw-Stellplätze 

Die Parkplätze 1 und 2 bleiben gegenüber dem Bestand unverändert. Der Parkplatz 
3 im Süden des Areals wird auf 193 Stellplätze vergrößert. Der Parkplatz 6 wird künf-
tig 27 Stellplätze umfassen und der Parkplatz 7 (MjAMjAM) verlagert sich etwas nach 
Westen. Hinzu kommt der Parkplatz am künftigen Bäcker / Hofladen. 

Die Bewegungshäufigkeiten auf den Parkplätzen 1 bis 3 und 6 bis 7 werden in glei-
cher Höhe wie für den Bestandsbetrieb angesetzt. 

Für den Bäcker mit Café / Hofladen gibt es derzeit nur Überlegungen, kein angedach-
tes Konzept. Insbesondere die Öffnungszeiten (nur morgens, ggf. auch mittags und 
abends bis 18:00 Uhr) sind noch nicht absehbar. Auch steht noch nicht fest, ob nur 
Mitarbeiter der Fa. Baierl & Demmelhuber bedient werden oder auch firmenfremde 
Kunden. Ein Verkauf an betriebsfremde Lkw-Kunden (als Alternative zu den nächst-
gelegenen Autobahnrasthöfen) soll jedoch in jedem Fall unterbunden werden. 

Im Folgenden werden für die Bäckerei-Kunden 1 Lkw-Kunde pro Stunde sowie 
15 Pkw-Kunden in der lautesten Nachtstunde (05:00 bis 06:00 Uhr) und 150 Pkw-
Kunden tagsüber bei einer Öffnungszeit von 05:00 bis 18:00 Uhr angenommen. 

Tabelle 15.  Schallemissionen Parkplätze. 
Anzahl der Stellplätze B, Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde, gerundet), Zuschlag für die Impulshaltigkeit KI in dB, Zuschlag für die Parkplatzart KPA 

in dB sowie Schallleistungspegel LWA je Stunde in dB(A). 

Bezeichnung 

(Parkplatzart) 

B N KI 

in dB 

KPA  

in dB 

LWA 

in dB(A) 

  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)   TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

PP 1 (P&R-Parkplatz) 180 0,125 0,125 0,1 4 0 86,1 86,1 79,6 

PP 2 (P&R-Parkplatz) 35 0,125 0,125 0,1 4 0 76,9 76,9 76,0 

PP 3 (P&R-Parkplatz) 193 0,125 0,125 0,1 4 0 86,5 86,5 85,5 

PP 6 (P&R-Parkplatz) 27 0,125 0,125 - 4 0 75,4 75,4 - 

PP 7 (P&R-Parkplatz) 10 0,25 0,25 - 4 0 71,0 71,0 - 

PP Bäcker Pkw 10 1,25 1,25 1,5 4 0 78,0 78,0 78,8 

PP Bäcker Lkw 1 2 2 2 3 14 83.0 83,0 83,0 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 
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Tabelle 16.  Schallemissionen Zufahrtswege zu Parkplätzen. 
Anzahl der Stellplätze B, Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stunde), 
Grundwert des längenbezogenen Schallleistungspegels LWA',1h in dB(A) für eine Vorbeifahrt 
pro Stunde sowie resultierender längenbezogener Schallleistungspegel LWA',1h in dB(A). 

Bezeichnung B N Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)  TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

Zufahrt PP 1 180 23 23 18 47,5 [22] 61,1 61,1 60,1 

Zufahrt PP 2 35 5 5 4 47,5 [22] 54,5 54,5 53,5 

Zufahrt PP 3 193 24 24 19 47,5 [22] 61,3 61,3 60,3 

Zufahrt PP 4 30 4 4 3 47,5 [22] 53,5 53,5 52,3 

Bäcker Lkw 1 1 1 1 63 [24] 63,0 63,0 63,0 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

Die Berechnungen können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 

 

5.2.4 Fahrverkehr auf dem Betriebsgelände 

Insgesamt ist nach [20] mit einer Steigerung des An- und Auslieferverkehrs um ca. 
30 % zu rechnen. Diese und weitere Änderungen gegenüber dem in Kapitel 5.1.3 be-
schriebenen Fahrverkehr des Bestandsbetriebs sind im Folgenden beschrieben. 

 

Baierl & Demmelhuber GmbH (B&D): 

Anzahl der Lkw und Transporter zur An- und Auslieferung der Fa. Baierl & Demmel-
huber: 

- Erhöhung auf 12 Lkw und 9 Transporter pro Tag 

Lkw zur Anlieferung Metall 

- entfällt (künftig enthalten in den o. g. 12 Lkw) 

Postannahme (Paketdienste etc.): 

- Erhöhung auf 10 Fahrzeuge pro Tag, sonst keine Änderung gegenüber Kapi-
tel 5.1.3 

- Erhöhung auf 3 Lkw pro Tag zum Containertausch  
(zwischen 07:00 und 20:00 Uhr): 

• Containerstandorte: 1 Wechsel östlich des Gebäudes WeFez I und   
     2 Wechsel im Bereich des Gebäudes    
     Entsorgung/Heizzentrale/Lager 

Kraftstoffanlieferung: 

- verlagert zur geplanten Tankstelle; bestehende Betriebstankstelle entfällt 
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Tankstelle: 

- Es ist täglich mit maximal 8 Tankvorgängen (Pkw / Transporter) in der lautesten 
Nachtstunde sowie 50 Tankvorgängen (Pkw / Transporter) und 1 Lkw-Tankvor-
gang zwischen 06:00 und 22:00 Uhr zu rechnen. 

 

Entsorgung mittels 5 bis 10 Pkw-Anhängern: 

- Verlagerung zum Gebäude Entsorgung/Heizzentrale/Lager 

 

Außendienstmitarbeiter, Servicetechniker und Montagearbeiter: 

- Erhöhung auf maximal 20 Fahrzeuge, Abfahrt in der lautesten Nachtstunde, 
Rückkehr vor 20:00 Uhr; Fahrweg unverändert gegenüber Kapitel 5.1.3; Verla-
gerung des Haltebereichs zur Abstellfläche zw. WeFez III und Gebäude Entsor-
gung/Heizzentrale/Lager (s. Kapitel 5.2.3). 

- Radlader zum Transport der Hackschnitzel entfällt. 

- Fahrt Elektro-Gabelstapler zur Gipswerkstatt entfällt, zum Freilagerbereich nörd-
lich des bestehenden Gebäudes „Metal to go“ / künftig Erweiterung (La-
ger/Büro/Fertigung) Erhöhung auf 4x pro Tag (8 Fahrten: Hin- und Rückfahrt) 

 

MjAMjAM (Mj): 

Erhöhung auf 10 Lkw pro Tag. 

 

Die Ausgangsgrößen zur Berechnung der Schallemission und die resultierenden 
Schallleistungspegel enthält die folgende Tabelle 17: 

Tabelle 17.  Schallemissionen Fahrwege. 
Anzahl der Fahrten pro Tag NTag, Grundwert des längenbezogenen Schallleistungspegels 
LWA',1h in dB(A) für eine Vorbeifahrt pro Stunde sowie resultierender längenbezogener Schall-
leistungspegel LWA',1h in dB(A). 

Bezeichnung N Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) nach [25] TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D An-/Auslief. Lkw ohne 
WeFez Nord 

8 1 - 63,0  60,9 58,2 - 

B&D An-/Auslief. Lkw  
WeFez Nord 

2 1 - 63,0 54,9 58,2 - 

B&D An-/Auslief. Transp. 7 2 - 56,0  53,3 54,2 - 

B&D Post4 6 4 - 56,0 52,6 57,2 - 

B&D Containertausch 3 - - 63,0 56,6 - - 

B&D Kraftstoffanlieferung 1 - - 63 51,9 - - 

B&D Tanken Lkw 1 - - 63 51,9 - - 

B&D Tanken Pkw 40 10 8 47,5 52,4 52,7 56,5 

B&D Entsorgung Pkw 10 - - 47,5 46,4 - - 

B&D Außendienstmitarb. 20 - 20 47,5 49,4 - 60,5 

 
4 Der Fahrweg der möglichen nächtlichen Postzustellung auf der öffentlichen Verkehrsfläche 

(Cranachstraße) fällt nicht in den Geltungsbereich der TA Lärm. 
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Bezeichnung N Grundwert

LWA',1h  

in dB(A) 

resultierender 

LWA',1h 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) nach [25] TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D E-Stapler Gipsw. 6 - - 95* 52,0 - - 

B&D E-Stapler Lagerpl. O 4 - - 95* 49,8 - - 

Mj Lkw 8 2 - 63,0  60,9 61,2 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 

*: LWA; Schallleistungspegel siehe Kapitel 5.1.6; Modellierung als „bewegte  
Punktschallquelle“ 

 

Die Berechnungen können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 

 

5.2.5 Haltevorgänge von Lkw und Transportern 

Die Haltevorgänge der Kfz werden wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben berücksichtigt. 

Die zusätzlichen Lkw und Transporter zur An- und Auslieferung der Fa. Baierl & 
Demmelhuber werden im mittleren Bereich der WeFez-Hallen (zwischen WeFez III 
und IV sowie nördl. von WeFez III) halten. 

Tabelle 18.  Schallemissionen Haltevorgänge. 
Bewegungshäufigkeiten N (Anzahl der Bewegungen je Stunde), Zuschlag für die Impulshaltig-
keit KI in dB, Zuschlag für die Parkplatzart KPA in dB sowie Schallleistungspegel LWA je Stunde 
in dB(A). 

Bezeichnung  N KI 

in dB 

KPA  

in dB 

LWA 

in dB(A) 

 TagaR
1) TagiR

2) Nacht3)   TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

B&D An-/Auslief. Lkw Außenlager 2*5/13 2*1/3 - 3 14 78,9 78,3 - 

B&D An-/Auslief. Lkw WeFez 
Mitte 

2*3/13 - - 3 14 76,6 - - 

B&D An-/Auslief. Lkw WeFez 
Nord 

2*2/13 2*1/3 - 3 14 74,8 78,3 - 

B&D An-/Auslief. Transp. 
Außenlager 

2*5/13 2*2/3 - 4 3 68,9 71,2 - 

B&D An-/Auslief. Transp. WeFez 2*2/13 - - 4 3 64,8 - - 

B&D Post 2*6/13 2*4/3 2*1 4 3 69,6 74,3 73 

B&D Entsorgung Pkw 2*10/13 - - 4 3 71,9 - - 

B&D Außendienst Pkw 10/13 - 10 4 0 65,9 - 77 

B&D Außendienst Transp. 10/13 - 10 4 3 68,9 - 80 

Mj An-/Auslief. Lkw 2*8/13 2*2/3 - 3 14 80,9 81,2 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 
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5.2.6 Rangiergeräusche 

Folgende Rangiervorgänge sind zukünftig nötig: 

• Lkw-Anlieferung WeFez Mitte (für WeFez III/IV) und WeFez Nord 

• Postanlieferung Cranachstraße (1 Transporter < 3,5 t in der ungünstigsten 
Nachtstunde) 

• Pkw beim Abholen / Bringen der Entsorgungs-Anhänger 

• Containertausch (siehe Kapitel 5.2.8) 

 

Die Schallemissionen für Rangiervorgänge werden wie in Kapitel 5.1.5 beschrieben 
angesetzt. 

 

5.2.7 Verladegeräusche 

Die Schallemissionen bei der Verladung werden wie in Kapitel 5.1.6 beschrieben an-
gesetzt. 

Die zusätzlichen Lkw an den Hallen WeFez III und IV werden voraussichtlich an in-
nenliegenden Rampen entladen. Die Verladegeräusche sind gegenüber den Schall-
quellen im Freien vernachlässigbar. 

 

5.2.8 Containertausch 

Die Schallemissionen beim Containertausch werden wie in Kapitel 5.1.7 beschrieben 
angesetzt. 

Berücksichtigt werden: 

• Tausch Abrollcontainer östlich WeFez I (Baierl & Demmelhuber) 

• Tausch 2 Abrollcontainer im Bereich des Gebäudes Entsor-
gung/Heizzentrale/Lager (Baierl & Demmelhuber) 

• Tausch Absetzcontainer MjAMjAM 

 

5.2.9 Tankstelle 

Die Schallemissionen der Tankstelle werden wie in Kapitel 5.1.8 angesetzt. Die Fahr-
wege des Lkw zur Kraftstoffanlieferung sowie der Tankkunden sind in Kapitel 5.1.3 
separat berücksichtigt. 

Es ergeben sich unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.2.4 genannten Frequentie-
rung der Tankstelle folgende Schallleistungspegel für die Zapfsäule: 

Tag 06:00 bis 20:00 Uhr Lkw LWA = 84,3 + 10 log (1/14) = 72,8 dB(A) 
 Pkw LWA = 77,3 + 10 log (50/14)  = 82,8 dB(A) 
 gesamt (energetische Summation) 83,2 dB(A) 

lauteste Nachtstunde Pkw LWA = 77,3 + 10 log (8/1) = 86,3 dB(A) 

 

Für eine Kraftstoffanlieferung ergibt sich ein Schallleistungspegel von 

LWA = 94,6 + 10 log(1/14) = 83,1 dB(A). 
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Durch energetische Summation der Einzelpegel ergeben sich gesamtbeschreibende 
Schallleistungspegel für die gesamte Tankstelle in Höhe von 

LWA,tags = 86,2 dB(A) und LWA,nachts = 86,3 dB(A). 

 

Bei den Waschboxen bestimmen die Spritzgeräusche während des Waschens mit 
dem Hochdruckreiniger die Schallemissionen. Die Schallemissionen werden gemäß 
[26] einschließlich eines Zuschlags für Ton- und Informationshaltigkeit mit 
LWA = 96,6 dB(A) angesetzt. Die Einsatzdauer der Hochdruckreiniger wird mit 2 Stun-
den pro Tag und Waschbox angesetzt. 

 

5.2.10 Schallabstrahlung über die Außenbauteile 

Die Ermittlung der über die Außenbauteile lärmrelevanter Hallen etc. abgestrahlten 
Geräuschemissionen erfolgt unter Anwendung des Berechnungsverfahrens der VDI-
Richtlinie 2571 [13]. Die lärmrelevanten Bereiche des Betriebs mit Umsetzung der 
geplanten Erweiterungen sind (vgl. Abbildung 6 in Kapitel 5.2.1): 

• WeFez I 

• WeFez II 

• WeFez III 

• WeFez IV 

• Erweiterung Lager/Büro/Fertigung 

• Außenlager 

 

5.2.10.1 Innenpegel 

Wie in Kapitel 5.1.9.1 werden auch für den zukünftigen Betrieb folgende Innenpegel 
angesetzt: 

• Arbeitsbereiche mit Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen: 
Li = 83 dB(A)  

• Außenlager (siehe Tabelle 13): 
Li = 77,1 – 86,6 dB(A) 

 

Die tägliche Arbeitszeit bzw. Einsatzdauer der Maschinen wird mit 9,5 Stunden ange-
setzt [17]. 
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5.2.10.2 Schalldämm-Maße 

Die Schalldämm-Maße R'w der Außenbauteile werden wie in Kapitel 5.1.9.2 beschrie-
ben angesetzt. Für die Plangebäude „Erweiterung Lager/Büro/Fertigung“, WeFez III 
und WeFez IV werden dabei vergleichbare Flächenanteile und Konstruktionen der 
Außenbauteile wie für die bestehenden Hallen WeFez I und II angenommen. Die 
maßgeblichen Schalldämm-Maße betragen: 

• Außenwände: R'w = 44 dB 

• Dächer: R'w = 47 dB 

• Fenster: R'w = 37 dB 

• RWA-Fenster, Lichtband Dach: R'w = 20 dB 

• Rolltor (geschlossen): R'w = 16 dB 

• Fenster, Rolltore (geöffnet): R'w =   0 dB 

 

Da die Lage der Fensterflächen bei den künftigen Gebäuden noch nicht feststeht, 
wird für die gesamte Fassadenfläche ein energetisch gemitteltes Schalldämm-Maß in 
Höhe von 

• Fassade Plangebäude: R'w = 40 dB 

angesetzt (65 % der Außenfläche Wand, 35 % der Außenfläche Fenster). 

 

5.2.10.3 Abgestrahlte Schallleistungspegel 

Mit den in den Kapiteln 5.2.10.1 und 5.2.10.2 dargestellten Ausgangsdaten ergeben 
sich die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Schallleistungspegel. 

Für das Erweiterungsgebäude (Lager/Büro/Fertigung) wurden jeweils 2 Tore in der 
Nord- und Südfassade angenommen; für die geplanten WeFez-Hallen III und IV wird 
ein Tor im Zwischenbereich WeFez III/IV, zwei an der Westfassade der WeFez III, 
eines an der Nordfassade der WeFez III und eines an der Westfassade der WeFez 
IV angenommen. 

Die zugehörigen Flächengrößen können dem Anhang B entnommen werden. 

Tabelle 19.  Schallemissionen abstrahlender Außenbauteilflächen.  
Rauminnenpegel Li, Schalldämm-Maß R’w in dB, abgestrahlter Schallleistungspegel des 
Außenbauteils je m² LW“A in dB(A) und Einwirkzeit TE in Minuten. 

Außenbauteil Li 

in dB(A) 
R'w / Rw 

in dB 

LW“A 

in dB(A) 
TE 

in min 

    TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

WeFez I       

Fassaden Wand 83  44 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

(Wärmedämm-)Fenster 83 37 42 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 
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Außenbauteil Li 

in dB(A) 
R'w / Rw 

in dB 

LW“A 

in dB(A) 
TE 

in min 

    TagaR
1) TagiR

2) Nacht3) 

WeFez II       

Fassaden Wand 83  44 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

Fenster Profilit 83 39 40 570 - - 

Wärmedämmfenster 83 37 42 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

WeFez III       

Fassade gesamt 83  40 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

WeFez IV       

Fassade gesamt 83  40 35 570 - - 

Dach 83 47 32 570 - - 

RWA-Fenster (*: LWA) 83 20 66* 570 - - 

Lichtband 83 20 59 570 - - 

Tore (auf) 83 0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

Erweiterung (Lager/Büro/Fertigung)       

Fassade gesamt 83  40 35 570 - - 

Dach 83  47 44 570 - - 

Tore (auf) 83  0 79 570 - - 

Tore (zu) 83  16 63 570 - - 

Außenlager       

Westfassade Nord 86,6  0 82,6 210 30 - 

Westfassade Süd 80,3  0 76,3 210 30 - 

Südfassade 79,2  0 75,2 210 30 - 

Nordfassade 77,1 0 73,1 210 30 - 

Ostfassade 79,1  0 75,1 210 30 - 
 

1)  Tageszeit außerhalb der Ruhezeit 
2)  Tageszeit innerhalb der Ruhezeit 
3)  ungünstigste volle Nachtstunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr 
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5.2.11 Stationäre Geräuschquellen 

Art, Anzahl und Lage möglicher stationärer Anlagen auf den Plangebäuden sind noch 
nicht bekannt. Für die WeFez III werden keine stationären Anlagen angesetzt, da 
diese als Logistikhalle genutzt werden soll. Für die WeFez IV und die Erweiterung 
(Logistik/Büro/Fertigung) werden folgende Anlagen angenommen: 

• WeFez IV: 

Zu- und Abluft z. B. einer möglichen Lackiererei  
(Schallemission wie auf dem Dach WeFez I und II) 

• Spanabsauganlage im Bereich der Verladezone zwischen WeFez III und IV 
(Schallemission analog WeFez II) 

• Erweiterung (Logistik/Büro/Fertigung): 

Zu- und Abluft z. B. einer möglichen Lackiererei  
(Schallemission wie auf dem Dach WeFez I und II) 

 

Die stationären Anlagen des Bestandsbetriebs werden unverändert angesetzt mit 
Ausnahme des Abluftkamins der Hackschnitzelheizung im südwestlichen Eckbereich 
der ehemaligen Weihnachtswerkstatt, der künftig entfällt. 

 

5.2.12 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Für die Betrachtung der kurzzeitigen Geräuschspitzen wird eine eigenständige Im-
missionsberechnung durchgeführt, bei der folgende Schallquellen mit entsprechen-
den maximalen Schallleistungspegeln berücksichtigt werden: 

Tabelle 20.  Kurzzeitige Geräuschspitzen. Maximale Schallleistungspegel LWA,max in dB(A). 

Geräuschquelle LWA,max 

in dB(A) 

Schallquelle aktiv 

  Tag Nacht 

Pkw „Schließen Kofferraum“ 95,5 [23] x x5 

Lkw „beschleunigte Vorbeifahrt“ 104,5 [22] x 
 

Verladung, Klappern der Gabeln 110,0 [24] x  

Tausch Absetzcontainer 111,0 dB(A) [30] x  

Tausch Abrollcontainer 126,0 dB(A) [30] x 
 

 

  

 
5 außer PP 6 und PP 7 
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5.3 Geräuschimmissionen 

5.3.1 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung mit der 
Software Cadna/A, Version 2024 MR 1. Hierzu wird über das Untersuchungsgebiet 
ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Koordinaten aller schalltechnisch 
relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage eingegeben. Die be-
stehende Bebauung wird gemäß [5] und die geplanten Gebäude gemäß den im Be-
bauungsplan-Entwurf [1] vorgesehenen maximalen Höhen in das Modell eingepflegt. 
Das digitale Geländemodell [5] wird bei den Berechnungen berücksichtigt. 

Das Programm unterteilt die Schallquellen in Teilstücke bzw. -flächen, deren Ausdeh-
nungen klein gegenüber den Abständen von den Immissionsorten sind und die daher 
als Punktschallquellen behandelt werden können. 

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch Abstand und 
Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpfung und Abschirmung erfasst. Die Pe-
gelzunahme durch Reflexionen an den eingegebenen Gebäuden wird im Rahmen 
der Bauleitplanung bis zur 3. Reflexion berücksichtigt. Der Reflexionsverlust wird da-
bei mit 1 dB angesetzt. 

Die Ausbreitungsrechnung für Gewerbegeräusche erfolgt nach TA Lärm entspre-
chend den Vorschriften der Norm DIN ISO 9613-2 [11] unter folgenden Randbedin-
gungen: 

• Der Bodeneffekt wird nach Kapitel 7.3.2. der Norm DIN ISO 9613-2  
("alternatives Verfahren") ermittelt. 

• Der standortbezogene Korrekturfaktor C0 zur Berechnung der meteorologischen 
Korrektur Cmet wird für alle Richtungen mit 2 dB angesetzt. 

 

Die Berechnungen erfolgen mit A-bewerteten Schallpegeln für eine Schwerpunktfre-
quenz von 500 Hz. 

Die in die EDV-Anlage eingegebenen Daten sind im Anhang B auszugsweise aufge-
listet. 

 

5.3.2 Beurteilungspegel bestehende Betriebssituation 

Nach der detaillierten Prognose gemäß TA Lärm errechnen sich unter Berücksichti-
gung der in Kapitel 5.1 für das Betriebsgelände Baierl & Demmelhuber dokumentier-
ten Emissionskenndaten (einschließlich vermieteter Betriebsflächen) folgende Beur-
teilungspegel an den Immissionsorten im Vergleich zu den zulässigen Immissions-
kontingenten nach Kapitel 4.5.2: 
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Tabelle 21.  Beurteilungspegel Lr tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und in der ungünstigsten vollen 
Stunde nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) für die bestehende Betriebssituation der Fa. Baierl & 
Demmelhuber im Vergleich zu den zulässigen Immissionskontingenten LIK einschließlich Zu-
satzkontingenten gemäß Kapitel 4.5.2. Überschreitungen sind hervorgehoben. 

Immissionsort LIK in dB(A) 

(inkl. Zusatzkontingente) 

Beurteilungspegel  

Lr,Bestand in dB(A) 

Pegeldifferenz  

in dB 

Lr - LIK 

tags 
lauteste  

Nachtstunde 
tags 

lauteste  

Nachtstunde 

tags lauteste  

Nachtstunde 

IO 01 51,7 36,4 44,8 34,1 -6,9 -2,3 

IO 02 53,6 38,2 47,4 36,8 -6,2 -1,4 

IO 03 53,3 38,3 42,3 37,8 -11,0 -0,5 

IO 04 50,2 35,2 44,4 33,0 -5,8 -2,2 

IO 05 50,3 35,3 44,9 30,7 -5,4 -4,6 

IO 06 49,6 34,6 44,8 27,3 -4,8 -7,3 

IO 07 52,2 37,2 48,9 29,1 -3,3 -8,1 

IO 08 51,9 36,9 48,0 26,9 -3,9 -10,0 

IO 09 48,9 34,0 42,6 23,7 -6,3 -10,3 

IO 10 47,4 32,5 41,5 22,5 -5,9 -10,0 

IO 11 50,8 35,8 42,6 20,9 -8,2 -14,9 

IO 12 53,1 38,1 48,0 15,2 -5,1 -22,9 

IO 13 58,6 43,4 44,6 32,0 -14,0 -11,4 

IO 14 56,1 41,4 44,7 37,9 -11,4 -3,5 

IO 15 58,9 48,6 46,6 41,7 -12,3 -6,9 

IO B Best.S 56,7 41,8 56,6 26,1 -0,1 -15,7 

IO B Best.O 58,2 43,2 53,0 28,5 -5,2 -14,7 

IO B Gr. W 57,8 42,8 60,7 28,7 2,9 -14,1 

IO B Gr. O 59,2 44,2 56,9 30,4 -2,3 -13,8 

IO C 58,8 43,8 51,2 32,8 -7,6 -11,0 

IO D 57,1 42,1 50,6 24,3 -6,5 -17,8 

 

Der Immissionsort IO A stellt das geplante Boardinghouse dar. In der bestehenden 
Betriebssituation befinden sich in Richtung des Betriebs Baierl & Demmelhuber keine 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräume. IO A wird deshalb hier nicht berücksichtigt. 

Die Berechnungsergebnisse können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 
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5.3.3 Beurteilungspegel künftige Betriebssituation 

Nach der detaillierten Prognose gemäß TA Lärm errechnen sich unter Berücksichti-
gung der in Kapitel 5.1 für das Betriebsgelände Baierl & Demmelhuber dokumentier-
ten Emissionskenndaten (einschließlich vermieteter Betriebsflächen) folgende Beur-
teilungspegel an den Immissionsorten im Vergleich zu den zulässigen Immissions-
kontingenten nach Kapitel 4.5.2: 

Tabelle 22.  Beurteilungspegel Lr tags (06:00 bis 22:00 Uhr) und in der ungünstigsten vollen 
Stunde nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) für die künftige Betriebssituation der Fa. Baierl & Dem-
melhuber im Vergleich zu den zulässigen Immissionskontingenten LIK einschließlich Zusatz-
kontingenten gemäß Kapitel 4.5.2. Überschreitungen sind hervorgehoben. 

Immissionsort LIK in dB(A) 

(inkl. Zusatzkontingente) 

Beurteilungspegel  

Lr,Planung in dB(A) 

Pegeldifferenz  

in dB 

Lr - LIK 

tags 
lauteste  

Nachtstunde 
tags 

lauteste  

Nachtstunde 

tags lauteste  

Nachtstunde 

IO 01 51,7 36,4 45,7 34,6 -6,0 -1,8 

IO 02 53,6 38,2 48,0 36,8 -5,6 -1,4 

IO 03 53,3 38,3 41,7 38,1 -11,6 -0,2 

IO 04 50,2 35,2 39,5 32,7 -10,7 -2,5 

IO 05 50,3 35,3 37,3 31,0 -13,0 -4,3 

IO 06 49,6 34,6 40,1 27,4 -9,5 -7,2 

IO 07 52,2 37,2 48,2 34,5 -4,0 -2,7 

IO 08 51,9 36,9 47,1 35,4 -4,8 -1,5 

IO 09 48,9 34,0 43,0 30,9 -5,9 -3,1 

IO 10 47,4 32,5 41,6 27,4 -5,8 -5,1 

IO 11 50,8 35,8 42,5 23,6 -8,3 -12,2 

IO 12 53,1 38,1 48,9 23,4 -4,2 -14,7 

IO 13 58,6 43,4 50,5 41,5 -8,1 -1,9 

IO 14 56,1 41,4 45,4 40,3 -10,7 -1,1 

IO 15 58,9 48,6 47,5 44,2 -11,4 -4,4 

IO A West 57,4 42,4 55,6 38,0 -1,8 -4,4 

IO A Ost 57,9 42,9 56,7 37,8 -1,2 -5,1 

IO B Best.S 56,7 41,8 54,6 29,3 -2,1 -12,5 

IO B Best.O 58,2 43,2 51,2 38,3 -7,0 -4,9 

IO B Gr. W 57,8 42,8 59,4 36,4 1,6 -6,4 

IO B Gr. O 59,2 44,2 54,9 39,2 -4,3 -5,0 

IO C 58,8 43,8 53,7 43,6 -5,1 -0,2 

IO D 57,1 42,1 50,5 26,2 -6,6 -15,9 

 

Die Berechnungsergebnisse können im Detail dem Anhang B entnommen werden. 
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5.3.4 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Die, ausgehend von den Schallemissionen gemäß Kapitel 5.1.11 und 5.2.12, resultie-
renden Maximalpegel Lmax an den Immissionsorten in der Nachbarschaft sind im De-
tail aus dem Anhang B ersichtlich. Sie können wie folgt zusammengefasst werden: 

Bestand: Pkw Kofferraum nur Tag Lmax bis zu 68 dB(A) IO B (MI) 
 Pkw Kofferraum Nacht Lmax bis zu 53 dB(A) IO 2 (WA) 

 Lkw beschl. Vorbeifahrt Lmax bis zu 53 dB(A) IO 2 (WA) 
 Lkw beschl. Vorbeifahrt Lmax bis zu 80 dB(A) IO C (MI) 

 Verladegeräusche Lmax bis zu 56 dB(A) IO 2 (WA) 
 Verladegeräusche Lmax bis zu 71 dB(A) IO 12 (MI) 

 Containertausch Lmax bis zu 72 dB(A) IO 7 (WS) 
 Containertausch Lmax bis zu 78 dB(A) IO B (MI) 

 

Planung: Pkw Kofferraum nur Tag Lmax bis zu 71 dB(A) IO B (MI) 
 Pkw Kofferraum Nacht Lmax bis zu 53 dB(A) IO 2 (WA) 

 Lkw beschl. Vorbeifahrt Lmax bis zu 53 dB(A) IO 2 (WA) 
 Lkw beschl. Vorbeifahrt Lmax bis zu 80 dB(A) IO C (MI) 

 Verladegeräusche Lmax bis zu 56 dB(A) IO 2 (WA) 
 Verladegeräusche Lmax bis zu 71 dB(A) IO 12 (MI) 

 Containertausch Lmax bis zu 63 dB(A) IO 2 (WA) 
 Containertausch Lmax bis zu 71 dB(A) IO C (MI) 
 Containertausch Lmax bis zu 80 dB(A) IO 13 (GE) 

 

Somit betragen die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen in 

WA/WS-Gebieten: nur Tag:  Lmax = 72 dB(A) 
    auch Nacht: Lmax = 53 dB(A) 

MI-Gebieten:     Lmax = 80 dB(A) 

GE-Gebieten:     Lmax = 80 dB(A) 

 

5.4 Beurteilung 

Die in Kapitel 5.3.2 und 5.3.3 dargestellten Beurteilungspegel zeigen sowohl für die 
bestehende als auch für die zukünftige Betriebssituation der Fa. Baierl & Demmel-
huber eine Einhaltung der Immissionskontingente LIK gemäß der im Kapitel 4 vorge-
schlagenen Geräuschkontingentierung an allen maßgeblichen Immissionsorten. 

Lediglich am Immissionsort „IO B Grenze SW“ (südwestliche Ecke der Baugrenze) 
treten im Tageszeitraum Überschreitungen der Immissionskontingente um 2,9 dB 
(Bestand) bzw. 1,6 dB (Prognose) auf. Diese Überschreitungen sind auf die offene 
Fassadenfläche des Außenlagers im nordöstlichen Eckbereich zurückzuführen. Am 
bestehenden Wohnhaus des IO B werden die Immissionskontingente eingehalten. Es 
sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich, die in Kapitel 5.5 beschrieben sind. 
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Es bestehen in verschiedenen Betriebsbereichen, vor allem Richtung Osten und Sü-
den, noch Reserven für einen intensiveren Betrieb insbesondere im Tageszeitraum, 
jedoch ist hierfür eine erneute schalltechnische Begutachtung erforderlich. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen in Höhe von 
95 / 90 / 85 dB(A) für den Tageszeitraum und 70 / 65 / 60 dB(A) für den Nachtzeit-
raum (GE- / MI- / WA-Gebiete) werden an allen Immissionsorten eingehalten. 

 

5.5 Schallschutzmaßnahmen 

Generell sind zur Gewährleistung einer schalltechnischen Verträglichkeit der Betrieb-
stätigkeit der Fa. Baierl & Demmelhuber die in Kapitel 5.1 und 5.2 beschriebenen Be-
triebsabläufe einzuhalten. Andernfalls ist eine erneute Überprüfung der schalltech-
nischen Verträglichkeit durchzuführen. 

Zu diesen Betriebsabläufen zählt auch eine Beschränkung der Nutzung des Parkplat-
zes PP 7 (nur Lage der künftigen Betriebssituation) auf den Tageszeitraum (06:00 bis 
22:00 Uhr). Auf diese Beschränkung kann verzichtet werden, solange in der süd-
lichen Hälfte des Grundstücks auf Flur-Nr. 1953 (Holbeinstraße 17) keine Fenster 
schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen entstehen. 

Der nordöstliche Eckbereich des Außenlagers muss geschlossen werden (Toraus-
fahrten sind möglich), um einen ausreichenden Schallschutz für die südwestliche 
Ecke der Baugrenze auf Flur-Nr. 1944/6 (Holbeinstraße 16) sicherzustellen. Hierauf 
kann verzichtet werden, solange in diesem Grundstücksbereich keine Fenster 
schutzbedürftiger Aufenthaltsräume entstehen. 

Mit Bezug auf das geplante Boardinghouse ist die nach [20] vorgesehene Schließung 
des Betriebsgeländes nach Norden (von der Cranachstraße im Westen bis zum öst-
lichen Ende des Bestandsgebäudes auf Flur-Nr. 1944/3 (Höhe entsprechend dem 
Dach des Außenlagers) vorzunehmen. 

 

5.6 Zuzurechnender Verkehr auf öffentlichen Straßen 

Die Zufahrt der Pkw und Lkw zur Fa. Baierl & Demmelhuber GmbH erfolgt aus-
schließlich von Osten über die Pleiskirchener Straße. Dabei werden die Straßenab-
schnitte, die Wohn- und Mischgebiete tangieren (Cranachstraße, Holbeinstraße öst-
lich der Cranachstraße), nur gelegentlich und nicht von Lkw befahren. Die Pleiskir-
chener Straße führt bis zur Anbindung an die Autobahn A94 nur durch Gewerbege-
biete. 

Organisatorische Maßnahmen zur Minderung der Geräusche des An- und Abfahrver-
kehrs sind somit nicht erforderlich. 

  



   

 M176720/01       Version 1        SMK/MARR  06. September 2024 Seite 55 
    

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
R

O
J\

1
7

6
\M

1
7
6
7

2
0
\M

1
7
6

7
2

0
_

0
1
_
B

E
R

_
1
D

.D
O

C
X

:0
6
. 
0

9
. 

2
0

2
4

 

6 Verkehrsgeräusche 

6.1 Schallemissionen 

Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ einer Straße wird nach den RLS-19 
[12] aus der Verkehrsstärke, den Anteilen verschiedener Fahrzeuggruppen (Pkw, 
Lkw ohne Anhänger, Lkw mit Anhänger, Motorräder) sowie Zu- und Abschlägen für 
unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, Straßendeckschichten und Längsneigun-

gen  2 % berechnet. 

Berücksichtigt werden in dieser Untersuchung die Verkehrsgeräusche, die von der 
Autobahn BAB A94 und der Weichselstraße ausgehen. Zu den Verkehrsmengen lie-
gen folgende Daten Ergebnisse der Verkehrszählungen der Bayerischen Straßen-
bauverwaltung vor: 

 

1. BAB A94 westlich AS Töging, Zählstelle Nr. 7741 9130: 
Zählung 2021 
durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge: 17.535 Kfz/24 h 
stündliche Verkehrsmenge Tag / Nacht: 1.652 / 412 Kfz/h 
Lkw-Anteil p1: Tag / Nacht: 3,5 / 5,2 % 
Lkw-Anteil p2: Tag / Nacht: 15,7 / 27,2 % 
Motorradanteil: Tag / Nacht: 0,3 / 0,2 % 

2. BAB A94 östlich AS Töging, Zählstelle Nr. 7741 9120:  
Zählung 2021 
durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge: 20.640 Kfz/24 h 
stündliche Verkehrsmenge Tag / Nacht: 1.720 / 426 Kfz/h 
Lkw-Anteil p1: Tag / Nacht: 3,4 / 5 % 
Lkw-Anteil p2: Tag / Nacht: 15 / 26,6 % 
Motorradanteil: Tag / Nacht: 0,2 / 0,1 % 

3. Traunsteiner Straße AÖ 35 West, Zählstelle Nr. 7741 9207:  
Zählung 2023 
durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge: 3.530 Kfz/24 h 
stündliche Verkehrsmenge Tag / Nacht: 218 / 34 Kfz/h 
Lkw-Anteil p1: Tag / Nacht: 3,6 / 4,6 % 
Lkw-Anteil p2: Tag / Nacht: 2,4 / 4,2 % 
Motorradanteil: Tag / Nacht: 2 / 0,5 % 

4. Traunsteiner Straße AÖ 35 Ost, Zählstelle Nr. 7741 9132:  
Zählung 2023 
durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge: 9.884 Kfz/24 h 
stündliche Verkehrsmenge Tag / Nacht: 634 / 81 Kfz/h 
Lkw-Anteil p16: Tag / Nacht: 2,7 / 3,1 % 
Lkw-Anteil p2: Tag / Nacht: 3,6 / 5,3 % 
Motorradanteil: Tag / Nacht: 1,9 / 1,2 % 

 
6 Werte aus der Zählung 2020; für 2023 keine Werte vorhanden 
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5. Pleiskirchener Straße AÖ 2, Zählstelle Nr. 7741 9770:  
Zählung 2023 
durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge: 2.571 Kfz/24 h 
stündliche Verkehrsmenge Tag / Nacht: 172 / 27 Kfz/h 
Lkw-Anteil p1: Tag / Nacht: 2,5 / 3,2 % 
Lkw-Anteil p2: Tag / Nacht: 4,2 / 7,4 % 
Motorradanteil: Tag / Nacht: 1 / 0,3 % 

 

Zum Verkehrsaufkommen auf der Weichselstraße liegen keine Angaben vor. Die 
Weichselstraße stellt ebenso wie die Pleiskirchener Straße eine Nord-Süd-Verbin-
dung zwischen dem zentralen Stadtbereich von Töging und dem nördlich der A94 ge-
legenen Stadtteil dar. Jedoch hat sie als Gemeindestraße im Vergleich zur Pleiskir-
chener Straße, die als Kreisstraße die Stadt Töging an die A94 anbindet, eine unter-
geordnete Bedeutung. Die Verkehrsmenge auf der Weichselstraße wird deshalb mit 
zwei Drittel der Belastung auf der Pleiskirchener Straße und einem halb so hohen 
Lkw-Anteil (bezogen auf 24 Stunden) angenommen. 

Zu den Aus- und Zufahrtsästen der Anschlussstelle Töging liegen ebenfalls keine 
Verkehrsmengen vor. Wir setzen vorsorglich auf allen vier Ästen 25 % der Fahrzeug-
menge sowie die vollen Lkw-Anteile der A94 (westlich der Anschlussstelle) an. 

Die jeweiligen Verkehrsmengen für das Prognosejahr 2040 werden aus den o. g. 
Zählergebnissen unter Berücksichtigung einer prozentualen Steigerung um 1 % pro 
Jahr (insgesamt 19 % für Zähljahr 2021 und 17 % für Zähljahr 2023) hochgerechnet. 

Für die A94 wird von unbeschränkter Fahrgeschwindigkeit (nach RLS-19 Ansatz von 
130 km/h für Pkw und 90 km/h für Lkw) ausgegangen. Auf der Traunsteiner Straße 
beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, auf der Pleiskirchener Straße 
100 km/h. Die Weichselstraße weist mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeiten auf (Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 60 km/h voraussichtlich nach Realisierung der geplanten Wohnbebauung im Be-
reich der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12): 
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Abbildung 7.  Voraussichtliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten auf der Weichselstraße 
nach [18]. 

grün:  100 km/h 
rot:    60 km/h 
blau:    50 km/h 

 

Die Längsneigung aller relevanter Straßenabschnitte liegt unter 2 %. 

Nach [18] besteht die Straßendeckschicht auf der Autobahn A94 aus einem Splitt-
mastixasphalt SMA 8, auf der Weichselstraße aus einem AC 11. Für die Traunsteiner 
Straße und die Pleiskirchener Straße liegen keine Angaben vor; es wird von einem 
nicht geriffelten Gussasphalt ausgegangen (Referenzwert). 

Die Ausgangsdaten für die Berechnung und die daraus resultierenden längenbezoge-
nen Schallleistungspegel LW‘ für das Jahr 2040 sind in Anhang B dokumentiert. Die 
wichtigsten Größen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
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Tabelle 23.  Schallemissionskenngrößen für das Prognosejahr 2040: Durchschnittliche täg-
liche Verkehrsmengen DTV, maßgebende stündliche Verkehrsstärken M, Lkw-Anteile p1 und 
p2 und längenbezogene Schallleistungspegel LW‘A in dB(A); tags/nachts. 

Straße DTV 

in Kfz/24h 

MT 

in 

Kfz/h 

MN  

in 

Kfz/h 

p1T/p1N 

 

in % 

p2T/p2N 

 

in % 

LW’AT 

in 

dB(A) 

LW‘AN  

in 

dB(A) 

A94 westl. AS Töging 20.867 1.966 490 3,5 / 5,2 15,7 / 27,2 95,2 90,1 

A94 östl. AS Töging 24.562 2.047 507 3,4 / 5 15 / 26,6 95,2 90,1 

Aus-/Zufahrtsspur AS 
Töging, Ri. Osten 

5.217 492 123 3,5 / 5,2 15,7 / 27,2 88,9 84 

Aus-/Zufahrtsspur AS 
Töging, Ri. Westen 

5.217 492 123 3,5 / 5,2 15,7 / 27,2 88,9 84 

Traunsteiner Straße A 35 
(westl. AÖ 2 W) 

4.130 255 40 3,6 / 4,6 2,4 / 4,2 83,2 75,4 

Traunsteiner Straße AÖ 35 
(östl. AÖ 2 W) 

11.564 742 95 2,7 / 3,1 3,6 / 5,3 88 79,2 

Pleiskirchener Straße AÖ 2 3.008 201 32 2,5 / 3,2 4,2 / 7,4 83,4 75,9 

Weichselstraße 50 km/h 2.005 134 21 1,3 / 1,6 2,1 / 3,7 80 72,2 

Weichselstraße 60 km/h 2.005 134 21 1,3 / 1,6 2,1 / 3,7 74,7 67 

Weichselstraße 100 km/h 2.005 134 21 1,3 / 1,6 2,1 / 3,7 73,2 65,5 

 

 

6.2 Schallimmissionen 

Ausgehend von den Schallemissionen nach Kapitel 6.1 wurden im Plangebiet die 
Schallimmissionen der Straßenverkehrsgeräusche nach den RLS-19 [12] mit der Be-
rechnungssoftware Cadna/A (Version 2024 MR1) berechnet. 

Die bestehende Bebauung außerhalb des Plangebiets sowie der Geländeverlauf wur-
den dabei gemäß [5] in Ansatz gebracht. Bei der Ausbreitungsrechnung werden die 
Pegelminderungen durch Abstand und Luftabsorption, Boden- und Meteorologie-
dämpfung und Abschirmung erfasst. 

Die in das Berechnungsmodell eingegebenen Daten sind in Anhang B auszugsweise 
aufgelistet. 

Die Berechnungsergebnisse werden in 5,6 m Höhe in Form einer Rasterlärmkarte 
getrennt für die Tag- und Nachtzeit in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt: 



   

 M176720/01       Version 1        SMK/MARR  06. September 2024 Seite 59 
    

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
R

O
J\

1
7

6
\M

1
7
6
7

2
0
\M

1
7
6

7
2

0
_

0
1
_
B

E
R

_
1
D

.D
O

C
X

:0
6
. 
0

9
. 

2
0

2
4

 Abbildung 8.  Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche in dB(A) zur Tagzeit  
(06:00 bis 22:00 Uhr) in 5,6 m ü. Gelände. 
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Abbildung 9.  Beurteilungspegel Verkehrsgeräusche in dB(A) zur Nachtzeit  
(22:00 bis 06:00 Uhr) in 5,6 m ü. Gelände. 

 

Die Berechnungsergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: 

Auf den GE-Flächen des Bebauungsplanareals liegen die Beurteilungspegel tags-
über größtenteils zwischen 59 und 65 dB(A) und in der Nachtzeit zwischen 54 und 
60 dB(A). Im Nahbereich der Pleiskirchener Straße werden maximale Beurteilungs-
pegel zwischen 67 und 72 dB(A) tags / 61 und 65 dB(A) nachts erreicht. 

Auf den MI-Flächen des Bebauungsplanareals liegen die Beurteilungspegel südlich 
der Holbeinstraße bei tagsüber 61 dB(A) / nachts 55 dB(A) und nördlich der Holbein-
straße bei tagsüber 61 bis 64 dB(A) / nachts 54 bis 57 dB(A). 
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6.3 Beurteilung 

GE-Flächen 

Wie aus den Berechnungsergebnissen in Kapitel 6.2 ersichtlich wird, wird der Orien-

tierungswert der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags mit Ausnahme 
eines 20 bis 25 m breiten Streifens entlang der Pleiskirchener Straße und daran an-
schließend der nordöstlichen und südöstlichen Randbereiche eingehalten. Straßen-
nah ergeben sich Überschreitungen um bis zu 7 dB. Nachts wird der Orientierungs-
wert von 55 dB(A) auf ca. einem Drittel des Bebauungsplangebiets (im zentralen Be-
reich mit den Gebäuden C5, WeFez I, LogBox, Außenlager, „Metal-to go“, Enginee-
ring/Lager) eingehalten. Straßennah ergeben sich Überschreitungen um bis zu 
10 dB. 

Die hilfsweise zur Beurteilung herangezogenen Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags / 59 dB(A) nachts werden tags-
über bis auf kleine Bereiche in den nordöstlichen und südöstlichen Eckbereichen des 
Plangebiets (Überschreitungen bis 3 dB) eingehalten. Nachts werden sie mit Aus-
nahme eines 15 bis 25 m breiten Streifens entlang der Pleiskirchener Straße und da-
ran anschließend der nordöstlichen und südöstlichen Randbereiche des Plangebiets 
(Überschreitungen bis 6 dB) eingehalten. 

 

MI-Flächen 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) tags / 
50 dB(A) nachts werden tagsüber südlich der Holbeinstraße um maximal 1 dB über-
schritten, nördlich der Holbeinstraße um 1 bis 4 dB. Nachts betragen die Überschrei-
tungen südlich der Holbeinstraße 5 dB, nördlich der Holbeinstraße 4 bis 7 dB. 

Die hilfsweise zur Beurteilung herangezogenen Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV für Mischgebiete von 64 dB(A) tags / 54 dB(A) nachts werden tagsüber 
überall eingehalten. Nachts werden sie südlich der Holbeinstraße um maximal 1 dB 
überschritten, nördlich der Holbeinstraße um bis zu 3 dB. 

Aufgrund der straßennahen Überschreitungen der schalltechnischen Anforderungen 
sind bei Neu- und Umbaumaßnahmen Schallschutzmaßnahmen erforderlich, die im 
nachfolgenden Kapitel erläutert werden. 

 

6.4 Schallschutzmaßnahmen 

Im vorliegenden Fall sind im Falle von Neu- und Umbaumaßnahmen passive Schall-
schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume (Betriebsleiterwohnungen, 
Büros etc.) erforderlich, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleis-
ten. Für Büroräume kann davon ausgegangen werden, dass für den Nachtzeitraum 
kein höherer Schutzbedarf besteht als für den Tageszeitraum. 

Prinzipiell sollten schutzbedürftige Aufenthaltsräume soweit möglich in Bereichen 
ohne Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV und/oder an schall-
abgewandten Fassaden angeordnet werden. 

Für alle zum Schlafen nutzbaren Aufenthaltsräume von Wohnungen ist der Einbau 
von schalldämmenden Lüftungseinrichtungen erforderlich; alternativ kann eine 
Raumbelüftung bei ausreichend niedrigen Innenpegeln auch durch (teil-)verglaste 
Vorbauten, Prallscheiben oder gleichwertige Konstruktionen (z. B. Hafencity-Fenster) 
sichergestellt werden. 
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7 Textvorschlag für die Festsetzung im Bebauungsplan 

Für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan schlagen wir folgende Formulie-
rungen vor: 

 

Planteil 

In den Plan sind die Emissionsbezugsflächen gemäß der Abbildung 3 dieses Berichts 
aufzunehmen sowie deren Bezeichnungen entsprechend zu übernehmen. Die Dar-
stellung kann auch aus Gründen der Übersichtlichkeit als gesonderte Abbildung dem 
Bebauungsplan beigefügt werden. Die Bezeichnungen der Emissionsbezugsflächen 
können auch frei gewählt werden; sie sind dann in den Festsetzungsvorschlägen für 
den Textteil entsprechend anzupassen. 

Weiterhin sind die Richtungssektoren gemäß der Abbildung 4 dieses Berichts entwe-
der in den Plan aufzunehmen oder als separate Darstellung dem Bebauungsplan bei-
zufügen. 

 

Textteil 

Gewerbegeräusche 

1. Emissionskontingentierung 

Unzulässig sind Betriebe und Anlagen, deren je Quadratmeter Grundfläche abge-

strahlte Schallleistung die immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel LW''A entsprechend den folgenden Angaben überschreitet. 

Tabelle:  Höchstzulässige immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel LW''A. 

Teilfläche Größe in m2 LW'' Azur Tagzeit LW'' Azur Nachtzeit 

GE 1a 8.380 61 45 

GE 1a TF Süd 4.920 65 52 

Ge 2a 22.320 62 47 

GE 2b 9.470 57 42 

GE 2c 4.080 62 47 

GE 2 TF West 5.020 59 43 

GE 2 TF Nordost 10.790 56 41 

 

Die Lage und Grenze der Teilfläche kann der Abbildung im Planteil entnommen wer-

den. 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D erhöhen sich die in o. g. Ta-

belle dargestellten immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegel 

LWA'' um folgende Werte: 

 Zusatzkontingente LW”A ,zus in dB für die Richtungssektoren 

 A B C D 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Alle Teilflächen 0 0 4 8 2 2 5 5 
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Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen, ist 

eine Summation über die immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen in Anlehnung an DIN 45691 

zulässig. 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplans, wenn der Beurteilungspegel dieses Vorhabens den Immissionsrichtwert 

an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet. 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt grundsätzlich nach der Methodik, wie sie in Ab-

schnitt 5 der DIN 45691: 2006-12 beschrieben ist. Bei der Schallausbreitungsberech-

nung der immissionswirksamen, flächenbezogenen Schallleistungspegel nach 

DIN ISO 9613-2 sind folgende Randbedingungen zu berücksichtigen: 

- Quellhöhe 2 m über Gelände 

- Mittenfrequenz 500 Hz 

- keine Berücksichtigung von Schallhindernissen im Planareal und in den umlie-

genden Gewerbegebieten 

- Bestimmung des Bodeneffekts nach Kapitel 7.3.2 der DIN 9613-2 

- meteorologische Korrektur Cmet = 2 dB 

 

Die Emissionskontingente gelten nicht für Immissionsorte innerhalb der als GE aus-

gewiesenen Areale des Bebauungsplans „Baierl & Demmelhuber GmbH“ sowie an-

grenzende Gewerbe- und Sondergebiete mit gewerblicher Nutzung. Die Beurteilung 

ist dort nach TA Lärm durchzuführen. 

 

Schallschutzmaßnahmen Baierl & Demmelhuber 

Die Nutzung des Parkplatzes nördlich der Holbeinstraße (nur Lage der künftigen Be-

triebssituation) ist auf den Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) zu beschränken. Auf 

diese Beschränkung kann verzichtet werden, solange in der südlichen Hälfte des 

Grundstücks auf Flur-Nr. 1953 (Holbeinstraße 17) keine öffenbaren Fenster schutz-

bedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen entstehen. 

Der nordöstliche Eckbereich des Außenlagers ist zu schließen (Torausfahrten sind 

möglich), um einen ausreichenden Schallschutz für die südwestliche Ecke der Bau-

grenze auf Flur-Nr. 1944/6 (Holbeinstraße 16) sicherzustellen. Hierauf kann verzich-

tet werden, solange in diesem Grundstücksbereich keine Fenster schutzbedürftiger 

Aufenthaltsräume entstehen. 

Mit Bezug auf das Boardinghouse ist eine Schließung des Betriebsgeländes nach 

Norden (von der Cranachstraße im Westen bis zum östlichen Ende des Bestandsge-

bäudes auf Flur-Nr. 1944/3, Höhe entsprechend dem Dach des Außenlagers) vorzu-

nehmen. 
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Verkehrsgeräusche 

Auf das Plangebiet wirken die Schallimmissionen der umliegenden Straßen ein. 

Bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen sind schallgedämmte Lüf-

tungseinrichtungen oder eine andere technisch geeignete Maßnahme zur Belüftung 

vorzusehen. Ausnahmen sind möglich, wenn durch vorgesetzte, geschlossene 

Schallschutzkonstruktionen, Wintergärten, verglaste Vorbauten, Prallscheiben oder 

gleichartige Konstruktionen gewährleistet wird, dass vor den Wohnraumfenstern dau-

erhaft ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) nachts eingehalten wird. 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürftigen Auf-

enthaltsräumen von Wohnungen und Büros sind nach der DIN 4109-1:2018 und 

DIN 4109-2:2018 auszubilden. 
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8 Grundlagen 

Dieser Untersuchung liegen zugrunde: 

Planunterlagen 

[1] Stadt Töging, Bebauungsplan Nr. 55 „Baierl & Demmelhuber GmbH; Ände-
rungsbebauungsplan für BP 12, 1.BA; BP 12, 2.BA, 6. Änderung BP 12, 2.BA; 
Entwurfsverfasser Huber Architektur & Stadtplanung, Pfarrer-Eitlinger-Ring 9, 
85464 Neufinsing; Fassung vom 18.03.2024 

[2] Rechtskräftige Bebauungspläne der Stadt Töging; Bebauungsplan Nr. 12 „Ge-
werbegebiet Weichselstraße“ BA 1 (einschl. 2. Änderung), Bebauungsplan 
Nr. 12 „Gewerbegebiet Weichselstraße“ BA 2, Bebauungsplan Nr. 13 „Gewer-
begebiet Töging – Unterhart“ (einschl. 1.- 2. Änderung) und Bebauungsplan 
Nr.50 „Sondergebiet Anschlussstelle Töging a. Inn A 94 – West“; erhalten von 
der Stadt Töging per E-Mail am 19.09.2023 

[3] Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Töging (Anpas-
sung auf Grund der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12, 1. BA); erhalten 
von der Stadt Töging per E-Mail am 19.09.2023 

[4] Standortplanung Töging, Baierl & Demmelhuber, Vollausbau BA XX, Datum 
06.08.2021; Planfertiger Hinterschwepfinger Architektur GmbH, Marktler Straße 
1, 84489 Burghausen 

[5] Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung: 
• digitale Flurkarten (DFK), Download vom 12.02.2024 

• digitale Orthophotos (DOP), Download vom 19.09.2023 

• digitales Geländemodel (DGM1), Download vom 19.11.2019 

• 3D-Gebäudemodell (LoD1), Lieferung vom 19.09.2023 

 

Gesetze, Verordnungen und Technische Regelwerke 

[6] Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 geändert worden ist 

[7] DIN 18005: Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung, Juli 2023 

[8] DIN 18005 Beiblatt 1: Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung, Juli 2023 

[9] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. Au-
gust 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift 
vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

[10] DIN 45691: Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

[11] DIN ISO 9613-2: Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf 1997-09 
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[12] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 2019 – RLS-19. Amtlich 
bekannt gemacht am 31.10.2019 im Verkehrsblatt, Heft 20, S. 698. Mit Korrek-
turen FGSV 052 vom Februar 2020 

[13] VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976 08 

[14] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01 

[15] DIN 45687: Akustik – Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräusch-
immission im Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. 2006-05 

[16] Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 

 

Sonstige Grundlagen 

[17] Müller-BBM Bericht M147912/02 vom 07.10.2019: Errichtung und Erweiterung 
des Bürogebäudes C7 und der Halle WEFEZ 2 mit Parkplatzerweiterung 
in Töging am Inn, Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung 

[18] Müller-BBM Bericht M151777/04 vom 17.01.2023: Töging am Inn, 8. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Weichselstraße", Schalltechnische 
Verträglichkeitsuntersuchung 

[19] Ortsbesichtigung mit Betriebsbegehung am 24.11.2023 

[20] Angaben zu den derzeitigen und vorgesehenen Betriebsabläufen durch Herrn 
Dechantsreiter (Baierl & Demmelhuber GmbH); per E-Mail, Telefon und im Rah-
men der Betriebsbegehung 

[21] Bayerisches Straßeninformationssystem BAYSIS der Bayerischen Straßenbau-
verwaltung; Verkehrsmengenangaben für die Zählstellen Nrn. 77419120, 
77419130, 77419132, 77419207 und 77419770 für die Jahre 2021 bzw. 2023 

[22] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 
Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 
Tiefgaragen; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auf-
lage, Augsburg 2007 

[23] „Türen- und Kofferraumschlagen von Pkw: Sind die Prognoseansätze der Park-
platzlärmstudie noch zeitgemäß?“; Zeitschrift für Lärmbekämpfung 17 (2022) 
Nr. 4 

[24] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Be-
triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen. Um-
weltplanung Arbeits- und Umweltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt für 
Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16.05.1995 

[25] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-
ditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbe-
sondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geo-
logie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005 
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[26] Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Geräuschemissionen 
durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen, Hessisches Landesamt für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2024 

[27] Technischer Bericht Nr. L4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und 
–immissionen von Tankstellen, Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für 
Umwelt, Heft Nr. 275, 1999 

[28] Österreichischer Ring für Lärmbekämpfung, Arbeitsgruppe Forum Schall:  
Emissionsdatenkatalog 12/2023 

[29] Handwerk und Wohnen – bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel, 
Vergleichende Studie des TÜV Rheinland, 1993/2005, Bericht 933/21203333/01 
vom 26. September 2005 

[30] Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wertstoffcontainern, 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Nr. 2/5-250-250/91 

[31] BVerG, Urteil vom 07.12.2017 – 4 CN7/16, juris. 

[32] Emissionskontingentierung durch Bebauungsplan nach §1 Abs. 4 BauNVO; 
Anmerkungen zu BVerG, Urteil vom 07.12.2017 – 4 CN7/16; Aufsatz von Fach-
anwalt Dr. Hans Vietmeier; Internetportal JURION, 07.05.2018 

[33] Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe April 2021 
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Anhang A 

Abbildungen 
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 Schallquellen:

 1: Haltevorgänge Lkw, Transporter, Pkw
 2: Rangiervorgänge
 3: Einsatzbereich Gabelstapler
 4: Containertausch
 5: Tankstelle
 6: RWA-Fenster
 7: Lichtbänder
 8: Spanabsauganlage
 9: Zu-/Abluft Lackiererei
 10: Abluft Heizung 
 11: Abluft Klimaanlage
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 Schallquellen:

 1: Pkw "Schließen Kofferraum"
 2: Lkw "beschleunigte Vorbeifahrt"
 3: Verladung, Klappern der Gabeln
 4: Tausch Absetzcontainer
 5: Tausch Abrollcontainer
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 Schallquellen:

 1: Pkw "Schließen Kofferraum"
 2: Lkw "beschleunigte Vorbeifahrt"
 3: Verladung, Klappern der Gabeln
 4: Tausch Absetzcontainer
 5: Tausch Abrollcontainer
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